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Tagesordnungspunkt 1: 

Vortrag von Herrn Dr. Ernst-Pörksen - Ar-

beitsgemeinschaft für wirtschaftliche Verwal-

tung e. V. zum Thema „Gemeinnützigkeit“ 

Die Kommission hatte in ihrer 25. Sitzung 

am17. September 2021 bereits eine Unterrichtung 

durch Herrn Dr. Ernst-Pörksen zur Modernisie-

rung der Zuwendungspraxis für den Dritten Sektor 

entgegengenommen. 

Dr. Ernst-Pörksen: In den Sitzungsniederschrif-

ten und in den Zusammenfassungen durch die 

wissenschaftliche Begleitung werden an unter-

schiedlichen Stellen Fragen des Gemeinnützig-

keitsrechts aufgegriffen; und dies zu Recht, da die 

Fragen des bürgerschaftlichen Engagements und 

gemeinnützigkeitsrechtliche Themen miteinander 

verbunden sind. Aber - das möchte ich gleich zu 

Anfang sagen; ich komme später darauf zurück - 

die Ebenen müssen auseinandergehalten wer-

den.  

Zivilgesellschaft ist nicht gemeinnützig, und bür-

gerschaftliches Engagement findet nicht nur in 

gemeinnützigkeitsrechtlichen Strukturen statt. Die 

Felder überlappen sich weit. Aber es ist wichtig, 

sie auseinanderzuhalten. 

Ein Hinweis im Abschlussbericht auf die Notwen-

digkeit, das Gemeinnützigkeitsrecht auch mit 

Blick auf die Entwicklungsbedürfnisse des bür-

gerschaftlichen Engagements weiterzuentwickeln, 

wäre sicherlich hilfreich. 

Es könnte hilfreich sein, die Fragen zum Gemein-

nützigkeitsrecht nicht über den Bericht zu ver-

streuen, sondern eine Konzentration quasi in ei-

nem eigenen Kapitel vorzunehmen, da dies Ge-

legenheit geben würde, das Thema in den Kon-

text „bürgerschaftliches Engagement“ einzuord-

nen, anstatt in der Liste der vielen Punkte immer 

mal wieder darauf hinzuweisen, dass natürlich al-

le wollen, dass die Dinge weniger kompliziert und 

weniger bürokratisch sind. 

Man muss dabei im Blick haben, dass es sich bei 

den Veränderungen im Gemeinnützigkeitsrecht 

und den Debatten darüber um dicke Bretter han-

delt. Es gibt bereits eine sehr differenzierte und 

weit entwickelte Debatte. Von daher ist es für die 

Kommission wahrscheinlich wichtig, in dem, was 

dazu gesagt wird, zumindest den Eindruck zu er-

wecken - manches Mal genügt der Eindruck; bes-

ser ist es natürlich, wenn das tatsächlich stattfin-

det -, dass diese Diskussion wahrgenommen 

wurde, dass man weiß, an welcher Stelle man 

sich in der Diskussion befindet. Anderenfalls kann 

nämlich das geschehen, was so mancher Kom-

mission passiert, dass zwar alles wohlwollend zur 

Kenntnis genommen, aber im Ergebnis doch - 

nach dem Motto „na ja, gut, die haben auch et-

was dazu gesagt“ - zur Seite geschoben wird. 

Das sollte natürlich nicht geschehen. 

Dabei ist natürlich klar: Je konkreter die Einlas-

sungen sind, umso wichtiger ist es, dass aus dem 

Bericht hervorgeht, dass die Kommission das 

Thema sehr direkt im Blick hat. 

Im Zusammenhang mit dem Zuwendungsrecht 

ging es darum, dass eine ganze Reihe von Punk-

ten in dem Zwischenbericht angesprochen war, 

die bereits den Verwaltungsvorschriften entspre-

chen bzw. Verwaltungspraxis sind, sodass eher 

darauf verwiesen werden muss, dass sie im Ein-

zelnen umgesetzt werden sollen. Es ist gut, wenn 

man zeigt, dass man das kennt. 

Das gilt hier in etwas anderer Weise. Das Thema 

„Gemeinnützigkeitsrecht“ ist sehr komplex. Es 

müsste erkennbar sein, dass die Grundfrage ist, 

wie wir uns als Gesellschaft einen steuerbegüns-

tigten Sektor vorstellen. Dabei kann es aus mei-

ner Sicht nicht immer um ein Mehr gehen. Viel-

mehr wird es um ein Anders und hier und da viel-

leicht auch um ein Weniger an Vorteilen für ge-

meinnützige Körperschaften gehen. 

Entscheidend ist aus meiner Sicht, gerade im 

Vergleich mit den vergangenen Jahren, dass die 

Debatte mehr Qualität erhalten muss und dass 

sie nicht ausschließlich durch Lobbyinteressen 

einzelner Teilbereiche der gemeinnützigen Sze-

ne - um das einmal so auszudrücken - besetzt ist. 

Dass es hier im Wesentlichen um Bundesrecht 

geht, sollte die Kommission nicht hindern. Gerade 

das Jahressteuergesetz 2020, das wesentliche 

Änderungen im Gemeinnützigkeitsrecht hervor-

gebracht hat, hat gezeigt, wie bedeutsam Lan-

desinitiativen sind. 

Bei einem Thema, das noch nicht so wirklich rich-

tig diskutiert worden ist, geht es darum, etwas kla-

rer auszuloten, wo eigentlich die Spielräume im 

Gemeinnützigkeitsrecht für die jeweilige Landes-

regierung und für die jeweilige Landesfinanzver-

waltung liegen. Es gibt Spielräume. Nicht alles 

wird in allen Bundesländern genau gleich ge-

handhabt. Aber es gibt eigentlich keine richtige 
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Debatte darüber, worin diese Spielräume beste-

hen. 

Ich möchte nun zu einzelnen Punkten, die mir in 

den Unterlagen, in den Protokollen und im Zwi-

schenbericht aufgefallen sind, kurz Stellung neh-

men. 

Zum einen geht es darum, das Sanktionsregime 

anzupassen. Das ist, so denke ich, notwendig. 

Für die kleineren Träger hängt das Thema nicht 

allzu hoch. Ein Beispiel: In der Frage, wie viel ein 

hauptamtlicher Vorstand verdienen darf, hatten 

wir eine Debatte mit dem Prüfer des Finanzamts. 

Er war der Meinung, der Verdienst sei zu hoch. 

Es gab sehr viele Debatten mit dem Prüfer über 

diese Frage. Er war aber nicht von seiner Position 

abzubringen und wollte, dass für die entspre-

chenden Zeiträume die Gemeinnützigkeit aber-

kannt wird. Wir haben versucht, das Thema in der 

Kommunikation zu halten, und haben noch ein-

mal ein Gespräch mit ihm und auch mit seiner 

Vorgesetzten erbeten. Aber auch das führte nicht 

zu einem vernünftigen Ergebnis; bis dann sozu-

sagen die letzte Karte gezogen wurde. Das war 

im November. Ich habe gesagt: Der Verein möch-

te es gut machen und möchte ab Januar das rich-

tige Gehalt zahlen. - Ich habe den Prüfer gebe-

ten, mir die richtige Höhe des Gehalts zu nennen. 

Das konnte er aber nicht, weil auch er das nicht 

weiß. Damit war die Diskussion schlagartig vom 

Tisch. Die Vorgesetzte hat dann gesagt: Wir las-

sen es dabei. - Die Gemeinnützigkeit wurde nicht 

aberkannt. Es wurde nur gesagt, das Gehalt solle 

nicht weiter erhöht werden.  

Dieses Beispiel zeigt, wie groß die Rolle von Be-

ratung in einem solchen Fall ist und wie wichtig es 

ist, die Grundhaltung bei den Finanzämtern zu 

ändern, nämlich in die Richtung, dass sie im ge-

meinnützigkeitsrechtlichen Zusammenhang eine 

andere Funktion haben als in sonstigen steuer-

rechtlichen Zusammenhängen. 

Natürlich müssen sie ihre Aufgabe der Steuerer-

hebung und der Steuerfestsetzung nach den Vor-

schriften erfüllen. Aber sie haben viel mehr als in 

anderen Fällen auch die Rolle, zu helfen; zu hel-

fen, dass die Steuerpflichtigen das einhalten kön-

nen, was ihnen an relativ komplexen Vorschriften 

vorgegeben ist. 

Ansonsten finde ich eine Anpassung des Sankti-

onsregimes und die Einführung von Abstufungen 

unterhalb der Schwelle der Aberkennung der 

Gemeinnützigkeit richtig. Gut wäre es auch, den 

Finanzbehörden eine Art Linie vorzugeben. Da-

von darf man allerdings nicht zu viel erwarten. 

Anderenfalls hängt man an den Grenzen und 

fragt: Ist der Fall jetzt so oder anders geartet? - 

Trotzdem wäre das eine Hilfe. 

Ich denke, es ist gut, dass Thema Business 

Judgment Rule in der Gesetzgebung unterzubrin-

gen. Dafür gibt es auch bereits entsprechende 

Initiativen. Man muss sich allerdings der Reich-

weite dieses Themas bewusst sein.  

Business Judgment Rule setzt voraus, dass man 

einen früheren und einen späteren Zeitpunkt hat 

und zu dem früheren Zeitpunkt die Lage aus der 

damaligen Sicht richtig eingeschätzt hat. Es 

kommt immer auf eine sorgfältige Einschätzung 

und eine Veränderungsdynamik an. Wenn sich zu 

einem späteren Zeitpunkt herausstellt, dass bei-

spielsweise eine Vermögensanlage Verluste ge-

bracht hat, und man zeigen kann, dass man das 

zum Zeitpunkt der Anlage nicht erkennen konnte 

und man sich vor der Anlage sorgfältig informiert 

hat, dann sollte daraus kein Nachteil erwachsen. 

Voraussetzung ist, dass sich etwas verändert hat. 

Wenn sich nichts verändert hat und man die Lage 

falsch einschätzt, dann nutzt die Business Judg-

ment Rule eher weniger. Auch für solche Fälle 

gibt es eine Initiative, nämlich des Bündnisses für 

Gemeinnützigkeit, das vorschlägt, so etwas wie 

eine Kategorie „im guten Glauben“ aufzunehmen. 

Dies zielt auf Fälle, in denen sich jemand bemüht 

hat, sich - bei aller Komplexität des Themas - 

richtig zu verhalten. Dies sollte ebenso berück-

sichtigt werden wie der Umstand, dass der Vor-

stand nicht hauptamtlich tätig ist. Es sollte darauf 

abgestellt werden, dass die Entscheidung nicht 

kopflos getroffen wurde, dass sich die Leute be-

müht haben, die Dinge richtig zu machen. 

In den Gesprächen, die Sie geführt haben, wurde 

begrüßt, dass die Freigrenze für steuerpflichtige 

wirtschaftliche Geschäftsbetriebe auf 45 000 Euro 

erhöht wurde. Im Zusammenhang mit der Busi-

ness Judgment Rule ist es wichtig, darauf hinzu-

weisen, dass das Hauptrisiko hier nicht in einer 

möglichen Besteuerung besteht. 

Das Hauptrisiko besteht vielmehr darin, dass 

steuerpflichtige wirtschaftliche Geschäftsbetriebe 

zu einem Verlust führen. Denn wenn ein Verlust 

entsteht, kann das die Gemeinnützigkeit kosten. 

Ein Gewinn kostet nur Steuern. Aber ein Verlust 

kann die Gemeinnützigkeit kosten, weil dann an-

genommen wird, dass der Verlust aus Mitteln fi-
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nanziert wurde, die zu satzungsmäßigen Zwe-

cken hätten verwendet werden müssen. 

Auch im Alltag ist es möglich, dass eine bestimm-

te Aktivität anders verläuft, als gedacht - vielleicht 

hat man die Dinge auch von vornherein falsch 

eingeschätzt -, und einen Verlust bringt.  

Bei der Frage des Sanktionsregimes sollte nicht 

zu schnell zu dem Mittel des Verlustes der Ge-

meinnützigkeit gegriffen wird. Es gibt bereits Re-

gelungen, nach denen Gewinne aus den vergan-

genen sechs oder sieben Jahren berücksichtigt 

werden können. Aber oft ist das nicht der Fall. 

Auch ich denke, dass es gut ist, dass die Grenze 

erhöht wurde. Aber das Hauptproblem ist nicht 

die Besteuerung von Gewinnen, sondern das 

Hauptproblem besteht in der Frage, was im Fall 

von Verlusten geschieht. 

An der einen oder anderen Stelle war auch die 

Rede davon, den Überprüfungszeitraum von drei 

Jahren zu verlängern. Davon rate ich aber wirk-

lich ab. Dies würde dazu führen, dass die ge-

meinnützigen Körperschaften, die nicht aus ande-

ren Gründen verpflichtet sind, die Steuererklärung 

jährlich abzugeben, sich nicht auf die Steuererklä-

rung vorbereiten und sich nicht damit beschäfti-

gen. Sie haben jetzt schon Probleme, wenn sie 

eine Steuererklärung auf einen Schlag für drei 

Jahre machen müssen. Wenn die Zeitspanne 

noch länger ist, wird das noch schwieriger. Zu-

dem wächst das Risiko. Wenn im ersten Jahr ein 

Problem entstanden ist, schleppt sich das fort. 

Wenn Dinge als nicht steuerpflichtig eingeschätzt 

wurden, die aber nach Meinung des Finanzamts 

steuerpflichtig sind, hat man das dann vier Jahre 

lang falsch gemacht. Es ist schon ein Problem, 

wenn das drei Jahre lang falsch gemacht wurde. 

Zudem denke ich, dass die Vereine nicht allzu 

sehr durch die jährlichen, zwei- oder drei jährli-

chen Steuererklärungen belastet sind. 

Zum Problem der zeitnahen Mittelverwendung. 

Auch hier gibt es eine Erleichterung für die kleine-

ren Vereine. Aber auch das ist nicht das zentrale 

Problem. Es gibt zwei Jahre Zeit, die Mittel zu 

verwenden. Es gibt die Idee von einem First-

in/first-out-Prinzip. Danach werden die alten Mittel 

immer zuerst verwendet, was bedeutet, dass ein 

Verein ein Zweijahresbudget an nicht verwende-

ten Mitteln vor sich herschieben kann.  

Es gibt also eine konkrete Erleichterung, weil das 

gar nicht erst betrachtet werden muss. Aber der 

Problemdruck ist an dieser Stelle nicht allzu groß. 

Ein weiteres Thema bezog sich auf die unter-

schiedlichen lokalen Auslegungen des Gemein-

nützigkeitsrechts durch die Finanzämter. Wir ha-

ben das in Berlin teilweise bei dem großen Fi-

nanzamt für Körperschaften I sogar innerhalb des 

Finanzamts von Sachbearbeitung zu Sachbear-

beitung zu verzeichnen.  

Das ist ein Problem, weil das Gemeinnützigkeits-

recht sehr sprachbezogen ist und bei Formulie-

rungen wie „überwiegend“ und „nicht in erster Li-

nie“ und hinsichtlich der Fragen „dient das noch 

dem Zweck, oder dient es ihm nicht mehr?“, „war 

das notwendig oder nicht notwendig?“ sehr viele 

Detailabwägungen erforderlich sind, wobei es 

keine klare Linie, keinen Euro-Betrag gibt. Man 

wird daher Schwierigkeiten haben, Abweichungen 

zu vermeiden. Man muss das immer wieder ein-

grenzen. Immer wieder muss es eine Verständi-

gung über die Linie geben. So ganz wird man das 

Problem nicht wegbekommen.  

Teilweise wird das als Stärke im föderalen Sys-

tem begriffen. Zwar handelt es sich um Bundes-

recht. Aber in Bremen werden bestimmte Dinge 

vielleicht anders gehandhabt als in Bayern, und 

zwar in beide Richtungen, manches Mal enger, 

manches Mal aber auch großzügiger. 

Das Wesentliche ist, dafür zu sorgen, dass die 

Finanzämter und die Sachbearbeitungen in den 

Finanzämtern für dieses Thema qualifiziert sind. 

Das ist, glaube ich, das größere Problem. Bei Fi-

nanzämtern, die sehr viel mit gemeinnützigen 

Körperschaften zu tun haben, gibt es einen hohen 

Diskussions- und einen hohen Qualifikationsstand 

auch auf der Ebene der Sachbearbeitung, wäh-

rend in kleineren Finanzämtern das Problem be-

steht, dass es quasi eine Körperschaftsabteilung 

oder ein „Finanzamt für Körperschaften“ innerhalb 

des Finanzamts gibt und unter den vielen Fällen, 

für die die Sachbearbeitungen zuständig sind, 

vielleicht zwei sind, bei denen es um gemeinnüt-

zige Körperschaften geht. Wenn dann mal ein 

Problem auftaucht, stellt es im Grunde eine Über-

forderung dar, innerhalb einer angemessenen 

Zeit sinnvoll zu reagieren. 

Es geht also eher um ein Qualifikationsproblem - 

mit der jeweils unterschiedlichen Auslegung -, als 

dass es darum ginge, zu versuchen, Beton anzu-
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rühren und überall die Dinge im Sinne klaren Kan-

ten zu regulieren. 

Ferner hat das Thema „Zweckkatalog“ eine große 

Rolle gespielt. Wie geht man darauf ein? Ich den-

ke, man sollte an dem Zweckkatalog festhalten, 

der versucht, das Thema „Förderung der Allge-

meinheit“, das die Grundlage des Gemeinnützig-

keitsrechts bildet, zu untergliedern und - aus mei-

ner Sicht - transparent und auch diskussionsfähig 

zu machen.  

Wenn wir immer mit der Gesamtkategorie „Förde-

rung der Allgemeinheit“ umgehen müssen, befin-

den wir uns, so glaube ich, relativ schnell in ei-

nem offenen Meer. Wir müssen das immer auf die 

handelnden Personen herunterbrechen. Das sind 

im Zweifel die Vorstände der Vereine und die Ge-

schäftsführungen der gemeinnützigen GmbHs 

und die Sachbearbeitungen bei den Finanzäm-

tern. Wenn sich die alle immer einigen müssen, 

ob etwas Förderung der Allgemeinheit dargestellt 

hat, gibt es, glaube ich, ein Problem. Ich würde 

eher in eine andere Richtung gehen. Wenn es 

Unterfütterungen des Begriffs gibt und wenn in 

den jeweiligen Ausführungen des Bundesfinanz-

ministeriums mehr als bisher dargestellt wird, was 

unter den Zwecken zu verstehen ist, kann man 

darüber eine Debatte führen, und darüber kann 

man dann auch gesellschaftlichen Wandel abbil-

den. 

Was den internationalen Vergleich angeht, orien-

tieren sich die mir bekannten Systeme an einem 

Zweckkatalog. Sie bestehen aber quasi auch da-

rauf, dass die Umsetzung der Zwecke dem An-

spruch „Förderung der Allgemeinheit“ gerecht 

wird. Im Fall der gemeinnützigen Privatschulen 

heißt das z. B., dass die Gebühren nicht so hoch 

sein dürfen, dass die Allgemeinheit die Leistun-

gen nicht mehr wahrnehmen kann. 

Dass das Lobbyeinflüssen unterliegt, ist so. Man 

darf nicht die Vorstellung haben, die Gemeinnüt-

zigen würden keine Lobbyarbeit machen. Man 

muss sich auch insgesamt vor der Vorstellung hü-

ten, die Gemeinnützigen seien immer die Guten. 

Sicherlich können sich einige von Ihnen noch an 

Franz Josef Strauß erinnern. Er war Hobbyflieger 

und hatte die Vorstellung, dass auch das Hobby-

fliegen als gemeinnützig gelten sollte, wobei dies 

Bedeutung für die Kosten des Flugbenzins hätte. 

Die Anerkennung als gemeinnützig hätte die Frei-

stellung von der Steuer zur Folge gehabt. 

Ich bin auch nicht der Meinung, dass die Szene 

der gemeinnützigen Körperschaften unpolitisch 

ist. Sie ist eigentlich sehr kraftvoll. Die Kritik - das 

ist ein wichtiger Punkt für die Sichtweise eines 

Gremiums wie dieser Kommission - an dem 

Zweckkatalog macht sich häufig an § 52 Abs. 2 

Nr. 23 der Abgabenordnung fest, die eine Sam-

melsuriumaufzählung - Förderung der Tierzucht, 

Förderung der Pflanzenzucht, der Kleingärtnerei, 

des traditionellen Brauchtums usw., Betreuung 

der Soldaten- und Reservistenbetreuung, Förde-

rung des Freifunks, des Modellflugs und des 

Hundesports - enthält. Wenn man das vorträgt, 

erzeugt das regelmäßig entsprechendes Amüse-

ment. 

Man muss aber berücksichtigen, dass diese 

Punkte zusammengefasst worden sind, weil sie 

sich auf Freizeitbetätigungen beziehen. In diesem 

Zusammenhang stellt sich die Frage: Sollen Frei-

zeitbetätigungen und die Bereitstellung von Struk-

turen für Freizeitbetätigungen steuerbegünstigt 

sein? - Die allgemeine Auffassung ist, dass das 

Steuerrecht mit dem, was die Menschen in ihrer 

Freizeit tun, nichts zu tun hat; außer es geht da-

rum, im Zusammenhang mit Freizeitbetätigungen 

Steuern zu erheben. Aber Freizeitbetätigungen 

müssen nicht gesondert gefördert werden. 

Das ist aber, so glaube ich, ein großer Irrtum. Ei-

ne Gesellschaft, in der Vereinzelung ein Problem 

ist, eine alternde Gesellschaft, in der Einsamkeit 

im Alter ein Problem ist, muss Strukturen für ge-

meinschaftliches Freizeiterlebnis schaffen. Des-

wegen stellt es, so denke ich, eine hohe Förde-

rung der Allgemeinheit dar, solche Strukturen zur 

Verfügung zu stellen. Deswegen ist es wichtig, 

dass es eine Auswahl gibt. Es spricht vieles für 

eine solche Sammelsuriumnummer, wonach die 

Förderung bestimmter Freizeitbetätigungen als 

Förderung der Allgemeinheit gilt. 

Jetzt geht es um E-Sport. Die neue Bundesregie-

rung wird, so die Koalition zustande kommt, ver-

suchen, den E-Sport unterzubringen.  

Ich denke, die Nr. 23 sollte bestehen bleiben, 

aber anders wahrgenommen werden. 

Ein Ärgernis ist die aktuelle Nr. 25 des Katalogs - 

Förderung des bürgerschaftlichen Engagements. 

Sie ist 2007 nach vielen Mühen in das Gesetz 

eingepasst worden. Das Bundesfinanzministerium 

hatte dazu gesagt: Wir wollten das nicht. Wir wol-

len das auch weiterhin nicht. Wir sind der Mei-

nung, dass das eigentlich kein richtiger Zweck ist, 
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sondern lediglich die anderen Zwecke highlighten 

soll. An diesem Punkt ist es leider still geblieben.  

Ich denke, dass man hier initiativ werden und 

auch klarmachen müsste, dass die Förderung des 

bürgerschaftlichen Engagements für sich gese-

hen ein steuerbegünstigter Zweck ist, wenn sich 

das bürgerschaftliche Engagement seinerseits auf 

steuerbegünstigte Zwecke gerichtet. In den Sat-

zungen müsste dann nicht darauf abgestellt wer-

den, dass - im Sinne eines Ankerzwecks - z. B. 

die Bildung gefördert wird und darin dann das 

bürgerschaftliche Engagement enthalten ist.  

Die freiwilligen Strukturen sind nicht gemeinnüt-

zig, weil sie z. B. das bürgerschaftliche Engage-

ment fördern, sondern weil sie etwa die Bildung 

fördern. Ich glaube, es ist keine gute Idee, so vor-

zugehen. Ich denke, es wäre parlamentarischer 

Druck erforderlich, und es wäre erforderlich zu 

sagen: Liebe Finanzministerien - das gilt auch für 

die Länderfinanzministerien -, wir wollen, dass 

diese Vorschrift wirklich umgesetzt wird. 

Zur Dienstleistungsfunktion, die bei dem Katalog 

im Vordergrund steht, nur Folgendes: Das kann 

man so sehen. Das hat aber im Kern eigentlich 

nichts mit dem Katalog zu tun, sondern das hat 

damit zu tun, dass in den 1990er-Jahren die Fi-

nanzierungsgrundlage der Tätigkeit vieler Ge-

meinnütziger im Sozialbereich geändert wurde. 

Zum Beispiel die Jugendhilfe und die Pflege wur-

den aus Zuwendungen finanziert. In den 1990er-

Jahren sind die Rechte verstärkt worden, die zu 

pflegende bzw. jugendliche Personen und Kinder 

haben. Seitdem hat das Kind ein Recht auf Hilfe, 

und deswegen ist eine Finanzierung über Zuwen-

dungen nicht mehr möglich, sondern es müssen 

Entgelte gewährt werden, weil der Staat bzw. das 

Jugendamt die entsprechenden Leistungen ein-

kauft. Die Pflegeträger haben einen Vertrag mit 

der Pflegeversicherung. Das verändert die Struk-

turen. Es ist mehr soziales Management gefragt - 

auch das war eine Welle der 1990er-Jahre -, und 

das Ganze bekommt mehr Businessstrukturen. 

Aber das liegt eigentlich nicht an dem Katalog-

zweck. 

Vors. Abg. Petra Tiemann (SPD): Herr Dr. Pörk-

sen, wir könnten Ihnen noch stundenlang lau-

schen. Das bekämen wir heute aber nicht im 

Zeitplan unter.  

Dr. Ernst-Pörksen: Ich verstehe das. Ich über-

blättere all die schönen Sachen, die ich noch sa-

gen wollte.  

Vors. Abg. Petra Tiemann (SPD): Wir haben nur 

noch 20 Minuten, um die Ausführungen von Herrn 

Prof. Dr. Unger zu hören und eine Aussprache zu 

führen. Mir liegt bereits eine Reihe von Wortmel-

dungen vor. Weil Ihr Vortrag sehr interessant, 

sehr vielseitig ist und den Blick auf viele Aspekte 

richtet, mag ich Sie kaum unterbrechen. Leider 

bleibt mir aber nichts Anderes übrig. 

Dr. Ernst-Pörksen: Ich komme zu dem, worauf, 

wie ich meine, die Kommission drängen müsste. 

Eine Veränderung der einzelnen Punkte des 

Zweckkatalogs kann man sicherlich immer for-

dern. Das hat immer Sinn. 

Die Diskussion über die Weiterentwicklung des 

Gemeinnützigkeitsrechts müsste aber transparent 

gemacht werden. Ich könnte mir vorstellen, dass 

es in Niedersachsen einmal im Jahr einen Ge-

meinnützigkeitstag gibt, an dem das Finanzminis-

terium, das Landesamt für Steuern und die ge-

meinnützigkeitsrechtlich engagierten Finanzämter 

zugegen sind und es eine Diskussion gibt. Auch 

die Durchlässigkeit zum Ministerium muss gesi-

chert werden. Mancher Vorwurf gegenüber dem 

Ministerium, dass bestimmte Dinge nicht beachtet 

werden, ist ungerechtfertigt, da nur bestimmte 

Fälle dort landen und dort diskutiert werden. 

Vor Bund-Länder-Treffen zum Gemeinnützigkeits-

recht, bei denen es darum geht, was in den 

Schreiben des Bundesfinanzministeriums ge-

schrieben wird, könnte die Öffentlichkeit durch 

das Ministerium einbezogen werden: „Die Sitzung 

steht an, was habt ihr zu diesem oder jenem 

Thema zu sagen?“ 

Zur Rolle der Finanzämter habe ich schon etwas 

gesagt. Ich denke, es wäre gut, Kompetenzzen-

tren in der Finanzverwaltung zu schaffen - also 

nicht nur darauf hinzuweisen, wer mehr Erfahrung 

hat und an wen man sich deshalb im Fall von 

Problemen wenden kann, sondern wirklich Kom-

petenzzentren zu schaffen - und für die kleineren 

Körperschaften - die kleinen Vereine können sich 

üblicherweise einen Steuerberater nicht leisten -, 

öffentliche Dienstleistungszentren zu schaffen, 

die Hilfen anbieten bzw. Hilfestellung geben. Es 

gibt schon ganz gute Hilfestellungen. Ich habe 

mal geschaut, was das Landesamt für Steuern 

auf seiner Website in Form eines Fragen-

Antworten-Kataloges und das Justizministerium 

zum Vereinsrecht anbieten. Das sind gute Materi-

alien. Ich bezweifle aber, dass davon jemand Ge-

brauch macht.  
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Als letzter Punkt die Frage: Wozu das Ganze? Ich 

denke, viele gemeinnützige Körperschaften sind 

nicht wegen der Steuerbegünstigung gemeinnüt-

zig, sondern weil die Möglichkeit, kostenbegüns-

tigt oder kostenfrei kommunale Einrichtungen zu 

nutzen, an der Gemeinnützigkeit hängt. Auch das 

Zuschusswesen knüpft an die Gemeinnützigkeit 

an. Das ist aber zum großen Teil überhaupt nicht 

erforderlich. Wir könnten eine Non-Profit-Katego-

rie schaffen, die die formelle Anerkennung der 

Gemeinnützigkeit überhaupt nicht voraussetzt, 

und könnten Zusammenschlüssen von Men-

schen, die wir fördern wollen, Vergünstigungen 

gewähren, wenn sie von bestimmten Einrichtun-

gen Gebrauch machen möchten, ohne dass sie 

den formellen Status der Gemeinnützigkeit ha-

ben. 

 

Aussprache 

Prof. Dr. Sebastian Unger: Drei kurze Anmer-

kungen zu dem, was ich aus den Hinweisen von 

Herrn Pörksen mitnehme und was, wie ich glau-

be, für den Abschlussbericht wichtig ist. 

Erstens. Ich glaube, es ist dringend erforderlich - 

darauf hatte ich bereits mehrfach im Zusammen-

hang mit dem Zwischenbericht hingewiesen -, 

dass wir die gemeinnützigkeitsrechtlichen Vor-

schläge in einem Kapitel zusammenfassen und 

damit an einer Stelle zusammentragen. Im Mo-

ment sind sie relativ stark mit anderen Themen 

verbunden und würden, wenn dies so bliebe, über 

den Bericht verstreut. Ich halte es für wichtig, 

dass wir ein Kapitel den Vorschlägen und Anmer-

kungen zum Gemeinnützigkeitsrecht widmen, so 

dass man dies im Abschlussbericht dann gezielt 

ansteuern kann. 

Zweitens. Ich glaube, wir sollten dieses Kapitel in 

zwei große Blöcke unterteilen, von denen sich ein 

Block mit konkreten Reformvorschlägen/konkre-

ten Anmerkungen befasst. 

In dem ersten Block sollten wir das machen, was 

schon im Zwischenbericht angelegt ist und was 

Herr Pörksen gerade angesprochen hat. Wir soll-

ten anregen, grundsätzlich darüber nachzuden-

ken, welche Funktion das Gemeinnützigkeitsrecht 

hat. Muss das Gemeinnützigkeitsrecht wirklich 

der Türöffner nicht nur für Steuervergünstigun-

gen, sondern auch für alle anderen Regelungen 

sein, die irgendwie an so etwas wie gemeinwohl-

dienliche Tätigkeiten anknüpfen, oder macht es 

nicht tatsächlich Sinn, eine Kategorie außerhalb 

des Gemeinnützigkeitsrechts zu schaffen, an die 

man andocken kann, wenn es nur um Zuwen-

dungen oder um den Zugang zu öffentlichen Ein-

richtungen - oder was auch immer - geht? 

In einem solchen allgemeinen Teil sollte man 

auch die Frage aufwerfen, wohin wir mit dem 

Gemeinnützigkeitsrecht selbst im Sinne des 

Steuerrechts wollen. Das betrifft dann auch den 

Zweckkatalog. 

Herr Pörksen hat die Freizeitzwecke und die gro-

ße Bedeutung, die die Freizeitzwecke für den so-

zialen Zusammenhalt haben, angesprochen. Das 

unterstütze ich nachdrücklich. Ich glaube aber, 

dass es auch viele Kritiker gibt. Ich erlebe das in 

meiner eigenen Fakultät. Wir sind zwei Steuer-

rechtler, und wir machen beide „Gemeinnützig-

keitsrecht“. Mein Kollege sieht das aber völlig an-

ders. Er sagt, die Freizeitzwecke müssten eigent-

lich im Prinzip völlig raus. Das alles habe nichts 

mit Gemeinnützigkeit zu tun. Die Gemeinnützig-

keit von E-Sport sei sozusagen das Aller-

schlimmste, was uns noch bevorsteht.  

Das ist nicht meine Auffassung. Aber daran sieht 

man, dass es durchaus Spannungen in der Dis-

kussion gibt. Wir müssen uns in der Kommission - 

im Abschlussbericht sollten wir das zumindest als 

Diskussionsposten notieren - Gedanken darüber 

machen, was wir von den Gemeinnützigen erwar-

ten. Geht es auch darum, so etwas wie soziales 

Kapital herauszubilden und Angebote gegen die 

Vereinsamung zu unterstützen - und sei es nur im 

Freizeitbereich? Ich unterstütze das nachdrück-

lich, glaube aber nicht, dass alle, die sich mit dem 

Gemeinnützigkeitsrecht beschäftigen, das tat-

sächlich so sehen. 

Abschließend, drittens, meine Anmerkung zu den 

konkreten Reformvorschlägen. Das wäre in einem 

Kapitel zum Gemeinnützigkeitsrecht aus meiner 

Perspektive der zweite Punkt. In einem ersten 

Block sollte es um Vorbemerkungen, um den Sinn 

und Zweck des Gemeinnützigkeitsrechts gehen. 

In einem zweiten Block sollte es dann um konkre-

te Vorschläge gehen. 

Ich möchte einen Vorschlag von Herrn Pörksen, 

den wir bislang vielleicht noch nicht wirklich be-

rücksichtigt haben, aufgreifen und ihn nachdrück-

lich hervorheben. Dabei geht es weniger um ei-

nen inhaltlichen, als mehr um einen formalen 

Punkt, nämlich um seine Idee, Einrichtungen bzw. 

Foren zu schaffen, bei denen der Dialog zwischen 
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der Verwaltung, den Ministerien und der gemein-

nützigen Zivilgesellschaft stattfinden kann. Er hat 

dafür den Begriff „Gemeinnützigkeitstag“ genutzt. 

Darüber sollten wir nachdenken. Denn das wären 

Angebote, die auf jeden Fall auf Landesebene 

umgesetzt werden könnten, die wir nicht auf die 

Bundesebene spielen müssen und die das mate-

rielle Recht, die inhaltlichen Vorgaben um formale 

Elemente ergänzen, die den gemeinnützigen Akt-

euren ihre Tätigkeit erheblich erleichtern. Das ist 

ein Punkt, den Herr Pörksen aus seiner prakti-

schen Beschäftigung mit dem Gemeinnützigkeits-

recht sicherlich viel besser beurteilen kann als 

jemand wie ich, der das aus einer wissenschaftli-

chen Außenperspektive sieht. Das ist ein wichti-

ger Punkt, über den wir für den Abschlussbericht 

noch einmal nachdenken sollten.  

Vors. Abg. Petra Tiemann (SPD): Genau dafür 

ist im Entwurf des Abschlussberichts bereits ein 

Kapitel vorgesehen. Dieses Kapitel ist aber noch 

leer und muss von uns noch gefüllt werden. 

Neben den Aspekten, die Sie, Herr Prof. Dr. Un-

ger, aufgegriffen haben, würde ich mir wünschen, 

dass wir auch einen Aspekt, den Herr Dr. Pörksen 

genannt hat, aufnehmen. Dabei geht um Fach-

kompetenz in den Finanzämtern. Ich habe mir 

dazu das Stichwort „Servicepoint“ aufgeschrie-

ben. Es geht um die Feststellung der Gemeinnüt-

zigkeit und die Betreuung der Vereine, damit an 

der einen oder anderen Stelle eine Fehlleitung, 

von der Herr Dr. Pörksen gesprochen hat, gar 

nicht erst stattfindet. So etwas würde ich mir wün-

schen. Einen entsprechenden Appell sollten wir 

unbedingt in den Abschlussbericht aufnehmen. 

Abg. Jörn Schepelmann (CDU): Ich möchte di-

rekt den Ball von Frau Tiemann aufgreifen, vorher 

aber darauf hinweisen, dass ich die von Herrn 

Prof. Dr. Unger genannten Punkte uneinge-

schränkt teile. 

Herr Dr. Pörksen hat eine umfassende Problem-

beschreibung vorgenommen. Dafür ganz herzli-

chen Dank. Es geht um die Frage, wie wir die 

Rahmenbedingungen verbessern können. Genau 

dafür sitzen wir in dieser Enquetekommission zu-

sammen. 

Ich möchte fünf Punkte aufgreifen. 

Erstens. Sie haben davon gesprochen, die 

Grundhaltung bei den Finanzämtern zu ändern. 

Das eine Finanzamt agiert so, ein anderes an-

ders. Am Ende ist das ein wenig wie auf hoher 

See. Man kann Glück oder aber auch Pech ha-

ben. Sie haben gesagt, Aufgabe der Finanzämter 

müsse es sein, zu helfen. Genau das ist auch 

mein Wunsch. Ich betrachte das Ehrenamt aus 

der Sicht der normalen ehrenamtlich Tätigen vor 

Ort und weniger durch die Brille der starken Ver-

bände, die ganz anders auftreten und Beratung 

einholen können. Warum ist Beratung notwendig? 

Was können wir in Form gesetzlicher Regelungen 

oder aber zumindest in Form eines Appells tun, 

damit die Finanzämter - zumindest die Ämter, die 

ihre Rolle nicht so verstehen, wie wir sie verstan-

den wissen wollen - ihre Rolle neu verstehen? 

Wie kann man Finanzämter vielleicht auch ge-

setzlich dazu bringen, zu beraten und nicht als 

eine abschreckende Institution zu wirken, die da-

von abbringt, gemeinnützig zu sein? 

Zweitens. Sie haben die Gefahr angesprochen, 

dass, wenn man Verluste im Bereich wirtschaftli-

cher Unternehmungen generiert, dies zu einem 

Verlust der Gemeinnützigkeit führen kann, wäh-

rend für den Fall, dass Gewinne erzielt werden, 

die größte Sorge darin besteht, eine Steuererklä-

rung abgeben zu müssen. Wann droht die Aber-

kennung der Gemeinnützigkeit? Droht sie schnell, 

oder müssen über mehrere Jahre Verluste einge-

fahren werden? 

Wie komplex werden die Dinge, wenn ein Gewinn 

erzielt wird? Muss dann eine Steuererklärung 

gemacht werden, oder kann auch mit einer Pau-

schalierung gearbeitet werden, indem von dem 

Gewinn einfach ein bestimmter Betrag abgeführt 

wird, damit ein kleiner Verein nicht zwingend eine 

Steuererklärung machen muss? Hier geht es um 

eine Vereinfachung der Auflagen für die Vereine. 

Drittens hatten Sie angesprochen, dass das Ge-

meinnützigkeit eher sprachlich und weniger in 

harten Zahlen geregelt ist. 

Sie haben auch erwähnt, dass das als Vorteil ge-

sehen werden kann. Das glaube auch ich. Etwas, 

was man auslegen kann, muss man ja nicht un-

bedingt negativ, sondern das man kann auch 

durchaus positiv auslegen. Sind Sie der Meinung, 

dass man es bei der Sprachbezogenheit belas-

sen sollte, oder ist es sinnvoller, mit harten Zah-

len zu arbeiten, damit die Vereine wirklich wissen, 

was Phase ist und sie nicht beim Finanzamt wie 

auf hoher See sind, also denjenigen überlassen 

sind, die zu entscheiden haben? 
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Viertens. Ihren Hinweis auf § 52 Abs. 2 Nr. 25 der 

Abgabenordnung - Förderung des bürgerschaftli-

chen Engagements - finde ich hoch interessant. 

Ich weiß im Moment noch nicht, wie ich das be-

werten soll. Wenn man eine solche Nummer auf-

nimmt und mit Leben erfüllt, stellt am Ende alles, 

was ehrenamtlich geleistet wird, eine Förderung 

des bürgerschaftlichen Engagements dar, und 

damit wäre jede Vereinigung oder auch jedes 

Treffen gemeinnützig. Das kann gut sein, weil 

damit viel Bürokratie vermieden wird. Das kann 

aber auch Tür und Tor für Bereiche öffnen, die wir 

nicht als gemeinnützig anerkennen wollen. 

Ich weiß, ehrlich gesagt, nicht, wie ich das bewer-

ten soll. Wenn man das aber mit Leben füllt, wür-

de das den bürokratischen Aufwand dramatisch 

reduzieren. 

Fünftens. Den Gedanken eines Gemeinnützig-

keitstages möchte ich gern aufnehmen. Ich halte 

die Idee für spannend, weiß aber nicht, ob ein 

solcher Gemeinnützigkeitstag eine Lösung ist. Es 

gibt viele Tage, die einem besonderen Thema 

gewidmet sind, und am Ende kommt häufig außer 

einer Pressemitteilung nichts dabei heraus.  

Vielleicht könnte aber ein runder Tisch gegründet 

werden - das ist ja eine beliebte Möglichkeit, 

Themen anzugehen -, damit auch Ehrenamtliche 

mit am Tisch sitzen. Auch hier wieder mein Ap-

pell: Das sollten nicht nur Vertreterinnen und Ver-

treter starker Verbände sein, die das aus einer 

ganz anderen Sicht sehen, sondern auch Vorsit-

zende kleiner Vereine, die nicht auf einen Ver-

band zurückgreifen können, um aus deren Sicht 

berichtet zu bekommen, wie schwierig es ist, ei-

nen Förderantrag zu stellen oder die Gemeinnüt-

zigkeit nachzuweisen.  

Den Ball nehme ich gern auf. Aber ich würde das 

eher in Richtung eines runden Tisches diskutie-

ren. 

Abg. Marie Kollenrott (GRÜNE): Auch ich finde 

die Idee eines Gemeinnützigkeitstages interes-

sant.  

Mich interessiert konkret, wie die Dinge sozusa-

gen auf Papier geändert werden könnte, damit 

die Vereine eine größere Sicherheit hinsichtlich 

des Katalogzwecks bekommen. 

Dr. Ernst-Pörksen: Bei der Grundhaltung der Fi-

nanzämter geht es um die Haltung der Mitarbeite-

rinnen und Mitarbeiter in den Finanzämtern. Das 

ist jeweils gesetzt auf einen Kommunikationspro-

zess. Die Haltung zu ändern, ist etwas, was in der 

Person stattfinden muss, um die es geht. Selbst 

wenn Regelungen durch Hauptsachgebietsleitun-

gen des Finanzamts etc. getroffen werden, muss 

sich jemand dafür interessieren, die Lebenswel-

ten zusammenzubringen. Die Basis dafür ist Qua-

lifikation - und zwar auf beiden Seiten - über die 

Lebens- und Denkwelt der jeweils anderen Seite. 

Das bedeutet: Man muss Begegnung organisie-

ren, und man muss Wissen schaffen. Dafür 

braucht die jeweilige Sachbearbeitung Zeit. Wir 

haben es hier nicht mit Prozessen zu tun, bei de-

nen ein Mangel an Geneigtheit herrscht. Vielmehr 

geht es eher um Überforderung, wobei Verant-

wortliche Personen in der Regel restriktiv reagie-

ren. Da ist nach den Erfahrungen, die wir hier in 

Berlin gemacht haben, viel zu tun. Für uns als Be-

ratungsgesellschaft - wir sind sozusagen Groß-

kunde beim Finanzamt - bestehen enorme Mög-

lichkeiten zu sagen: Wir wollen das jetzt mal be-

sprechen. - Dann sitzt man Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeitern des Finanzamtes gegenüber und be-

schreibt die Situation. Ein Finanzministerium oder 

ein Landesamt für Steuern bekommt nur be-

stimmte Fälle weitergereicht, die schon ein Prob-

lem darstellen. Dort besteht ein großer Mangel an 

Blick auf die konkreten Vorgänge. Es würde hel-

fen, wenn man sowohl auf der einen als auch auf 

der anderen Seite die Ebenen „qualifizieren“, „zu-

hören“ und „die eigene Position deutlich machen“ 

hätte. 

Ich habe das Wort „Gemeinnützigkeitstag“ ge-

wählt, weil mir kein anderer Begriff eingefallen ist. 

Es geht um Dialog und nicht um eine weitere Fei-

er des Ehrenamts. Wir hatten so etwas schon 

einmal hier in Berlin. Vier oder fünf Mitarbeiterin-

nen und Mitarbeiter des Finanzamtes für Körper-

schaften I, von der Senatsverwaltung für Finan-

zen und etwa 60 Vertreterinnen und Vertreter von 

gemeinnützigen Körperschaften - große wie klei-

ne - saßen zusammen und haben vier Stunden 

über kleinste Themen und große Linien debattiert. 

Man hat nichts beschlossen. Für den Fall, dass 

Sie fragen, was dabei herauskam: Was konkrete 

Folgen angeht, kam nichts dabei heraus. - Aber 

auf einer anderen Ebene kam sehr viel heraus. 

Denen, die auf der Seite der gemeinnützigen 

Körperschaften saßen, wurde bewusst, dass nicht 

jede Frage von den jeweils Zuständigen beim Fi-

nanzamt beantwortet werden konnte, dass auch 

sie sich gelegentlich fragen: Wie machen wir das 

eigentlich? Einen solchen Fall hatten wir noch 

nicht. - Umgekehrt wurde den Vertreterinnen und 

Vertretern des Finanzamtes deutlich, dass sie 
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nicht unbedingt einen Gegenpart in allem spielen 

müssen, sondern einen ordnenden, einen erklä-

renden und helfenden Part. Ich glaube, die Be-

reitschaft dafür ist vorhanden. 

Wir sehen das bei den Sachbearbeitungen. Sie 

wissen über ihre Steuerpflichtigen ganz gut Be-

scheid. Sie schauen auf deren Websites; nicht 

nur zu Kontrollzwecken, sondern auch weil sie in-

teressiert, was dort passiert. Auch Kinder von 

Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeitern in den 

Finanzämtern sind in den Jugendeinrichtungen 

der Träger und in Sportvereinen usw. zugegen. 

Es gibt sehr viele Verknüpfungen. Ich glaube, es 

würde helfen, wenn Barrieren abgebaut würden. 

Auf der Handlungsebene bedeutet das - das ist 

aus meiner Sicht eine Anforderung an die Ministe-

rialstruktur und an das Landesamt für Steuern -, 

Begegnungsregelungen zu schaffen. 

Was die Frage des Verlusts bei steuerpflichtigen 

wirtschaftlichen Geschäftsbetrieben angeht, so 

gibt es in faktischer Hinsicht keine Lösung. Der 

Verlust ist entstanden, und Mittel, die für andere 

Zwecke zu verwenden waren, sind in diese Grube 

gefallen. Das soll natürlich nicht sein. 

Allerdings kann man in zweierlei Richtung reagie-

ren. Man kann für die Jahre, in denen Verluste 

entstanden sind, die Gemeinnützigkeit aberken-

nen. Man kann aber auch sagen: Wir wollen, dass 

für die Zukunft andere Regelungen gemacht wer-

den. Wir wollen das innerhalb der nächsten drei 

Jahre sehen. Wenn ihr aber so weitermacht und 

es immer wieder zu denselben Problemen 

kommt, bekommt ihr ein ernsthaftes Problem. - 

Also: Weniger versuchen, vergossene Milch ein-

zusammeln, als vielmehr nach vorn blickend und 

helfend Möglichkeiten schaffen.  

So wird übrigens auch mit Fällen umgegangen, in 

denen gegen das Mittelverwendungsgebot ver-

stoßen wird. Dann fällt nicht sofort die Gemein-

nützigkeit weg, sondern es wird festgestellt: Ihr 

habt so und so viele Mittel angesammelt, die ihr 

hättet verausgaben müssen, und wir wollen jetzt 

sehen, wie ihr die Mittel innerhalb der nächsten 

drei Jahre verausgabt. - Ähnlich könnte man mit 

Verlustfällen umgehen und somit dämpfend wir-

ken. Man muss sehen: So groß ist der Schaden 

nicht, wenn es in diesem Sinne zu einer Mittel-

fehlverwendung gekommen ist, wenn das nicht 

gerade im Millionenmaßstab passiert. Der Scha-

den, der entstünde, wenn die Gemeinnützigkeit 

aberkannt würde, wäre viel größer, auch was die 

Reputation des Trägers angeht.  

Aus meiner Sicht gäbe es also Möglichkeiten, die 

nicht nur in einem Tolerieren bestehen, sondern 

durchaus auch in konkreten Handhabungen.  

Wenn ein Gewinn entsteht, muss der Gewinn 

nach steuerlichen Regelungen ermittelt werden. 

Das Ganze ist etwas kompliziert. Für das Sponso-

ring gibt es eine Regelung, an der man sich orien-

tieren könnte. Beim Sponsoring ist man auf die 

Idee gekommen: Die Gemeinnützigen bemühen 

sich, einen Unterstützer zu finden, und weil ein 

Unterstützter für sich einen gewissen Werbeeffekt 

beanspruchen möchte, wird das Ganze zu einem 

steuerpflichtigen wirtschaftlichen Geschäftsbe-

trieb, und der Überschuss wird mit Gewerbesteu-

er oder Körperschaftsteuer besteuert. Das bedeu-

tet etwa 30 % Steuern. Dem Sponsoring stehen 

normalerweise nur ganz wenige konkrete Auf-

wendungen gegenüber.  

Vor diesem Hintergrund hat man einen kühnen 

Schritt getan, der allerdings völlig unsystematisch 

ist. Aber Gemeinnützigkeitsrecht ist ohnehin im 

Steuerrecht insgesamt unsystematisch. Das Bun-

desfinanzministerium hat gesagt - das ist dann 

auch Gesetz geworden -: Wir unterstellen, dass 

bei dem Ganzen 15 % Gewinn enthalten sind, 

und diese 15 % werden versteuert. Wenn jemand 

höhere Kosten hatte, muss er das nachweisen. 

Wenn diese 15 % besteuert werden, ergeben sich 

im Ergebnis etwa 5 % Steuern auf das Sponso-

ring. - Das ist eine Lösung, mit der alle leben 

können. Das betrifft auch die Frage des Besteue-

rungsbetrages. Nach wie vor gilt die Grenze von 

35 000 oder 45 000 Euro. Es gibt einen Freibe-

trag. Das Ganze hat keinen Verwaltungsaufwand 

zur Folge, weil kein Gewinn ermittelt werden 

muss, sondern pauschal angenommen wird. 

Was die Flexibilität aufgrund der Sprachbezogen-

heit angeht, so merken Sie, dass man sich, wenn 

man darüber redet, in sprachlichen Unschärfen 

bewegt. Das lässt sich, glaube ich, nicht ändern, 

weil hier Lebenssachverhalte geregelt werden 

sollen, die nicht abschließend in eine gesetzliche 

Regelung gefasst werden können.  

Was aber getan werden müsste und von den Fi-

nanzministerien aus meiner Sicht zu wenig getan 

wird, ist, dass sich die Finanzministerien und ins-

besondere das Bundesfinanzministerium erklären 

und sagen, was sie darunter verstehen. Im Zu-

sammenhang mit der Debatte über politisches 
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Engagement von gemeinnützigen Körperschaften 

hatte ich eine Diskussion mit dem damals im 

Bundesfinanzministerium Zuständigen. Er sagte: 

Wir wollen dazu nichts sagen. - Das geht aus 

meiner Sicht nicht.  

Es ist kompliziert, etwas dazu zu sagen, und man 

ringt dann um jeden Satz. Aber es ist notwendig, 

dazu viel zu sagen und darüber auch öffentlich zu 

diskutieren. 

Thomas Krueger: Ich möchte kurz etwas aus der 

Praxis eines Landesverbandes in der Beratung 

von ehrenamtlich Tätigen beitragen.  

An dieser Stelle noch einmal vielen Dank für die 

Ausführungen von Herrn Dr. Ernst-Pörksen. In 

der Tat entscheiden die Finanzämter in Fragen 

der Abgabenordnung und ähnlichem unterschied-

lich. Es wäre wirklich sehr wünschenswert, wenn 

Vereine zu Satzungsfragen, zu Fragen der Abga-

benordnung und zu Fragen der Gemeinnützigkeit 

einheitliche verbindliche Auskünfte bekämen. Das 

ist leider nicht immer der Fall. 

Vors. Abg. Petra Tiemann (SPD): Wir danken 

Ihnen, Herr Dr. Ernst-Pörksen. Es ist eine Ihrer 

Gaben, Aspekte, die sich finanztechnisch zumin-

dest aus der Sicht der Finanzämter sehr konkret 

darstellen, in einen gesellschaftlichen Kontext zu 

stellen. Das machen Sie wirklich hervorragend. 

Sie haben uns auch mit Ihrem zweiten Vortrag 

viele gute Anregungen gegeben. Wir haben jetzt 

jede Menge Informationen und Material bekom-

men, um das Kapitel mit Leben zu füllen. 

Zusammenfassend möchte ich festhalten, dass 

es auf einen Dialog miteinander - egal auf wel-

cher Ebene - z. B. zwischen den Vereinen und 

den Finanzämtern ankommt. 

Herr Dr. Pörksen, ich darf Ihnen ganz herzlich 

danken. Ich freue mich, Sie gegebenenfalls wie-

derzusehen. Wenn es an der einen oder anderen 

Stelle für uns holprig wird, werden wir Sie mit 

Freude kontaktieren. 

Dr. Ernst-Pörksen: Ich bedanke mich für die 

freundlichen Worte. Es war mir eine Freude und 

ein Anliegen, die Sachen, die ich angesprochen 

habe, vorzubringen. 

 

*** 
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Tagesordnungspunkt 2: 

Anhörung des Gesamtverbandes der Deut-

schen Versicherer (GDV) -  

Vortrag von Herrn Dr. Klöber, VGH-Versiche-

rung 

Der Vortrag basierte auf einer Präsentation, die 

als Nachtrag 1 zur Vorlage 81 zu Drs. 18/6898 

verteilt worden ist. 

Dr. Wolfram Klöber: Vielen Dank für die Gele-

genheit, hier heute vorzutragen.  

Vielleicht zunächst kurz zu meiner Person. Ich bin 

Bereichsleiter bei den VGH-Versicherungen für 

Haftpflicht-, Rechtsschutz- und Cyberversiche-

rung und heute hier auch in der Funktion als stell-

vertretender Vorsitzender der Kommission „Haft-

pflichtversicherung“ beim Gesamtverband der 

Deutschen Versicherungswirtschaft in Berlin. 

Dem Fragebogen und den Antworten, die wir über 

den Gesamtverband an Sie zurückgespielt ha-

ben, und den bisherigen Sitzungen der Kommis-

sion habe ich entnommen, dass sich zwei Fra-

genkomplexe um das Thema Versicherung ran-

ken. 

Dabei geht es zum einen um die Frage, ob es Lü-

cken gibt, und zum anderen um die Frage, woher 

die Menschen wissen, was versichert ist. 

Vor diesem Hintergrund dachte ich mir, dass es 

ganz sinnvoll sein könnte, Teile der Präsentation 

zu zeigen, die wir von der VGH schon in über 100 

Veranstaltungen in Niedersachsen gezeigt haben. 

Wenn uns Ehrenamtliche darauf ansprechen, was 

wie versichert ist, zeigen wir diese Präsentation 

oder Auszüge davon. 

Hier sehen Sie einen Auszug aus der Präambel 

des Rahmenvertrages mit dem Land Niedersach-

sen. 

Seit 18 Jahren sind wir Versicherer für den Eh-

renamtsrahmenvertrag in Niedersachsen. Das 

Land wollte die gesetzliche Haftpflicht - das gilt 

deckungsgleich für die Unfallversicherung - für 

ehrenamtliche Tätigkeit in Vereinigungen aller Art 

versichern. 

In der Präambel ist ausdrücklich festgehalten 

worden, dass es sich ausdrücklich um eine Auf-

fanglösung des Landes handelt. Das Land hatte 

nie die Idee - und sicherlich auch nicht das 

Budget dafür -, alle ehrenamtlich Tätigen in Nie-

dersachsen, unabhängig davon, was privat mög-

lich ist, komplett zu versichern.  

In der Präambel ist ganz klar hinterlegt, dass sich 

jeder privat versichern sollte und sich auch jede 

Institution und Vereinigung entsprechend dem, 

https://www.landtag-niedersachsen.de/Drucksachen/Drucksachen_18_07500/06501-07000/18-06898.pdf
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was für ihre Tätigkeit sinnvoll ist, versichern sollte. 

Wenn es dann Lücken gibt, soll der Rahmenver-

trag greifen, damit sich niemand im Zusammen-

hang mit ehrenamtlichen Engagement fragen 

muss, ob sie oder er versichert ist. 

Das ist das Spannungsfeld, in dem wir uns bewe-

gen. Ich habe einige Beispiele mitgebracht, auf 

die ich im Folgenden eingehen werde, die das 

deutlich machen .

Die VGH-Versicherungen sind ein nachhaltiges 

Unternehmen und bestehen seit 271 Jahren. Wir 

sind auch in Bremen und Oldenburg tätig. In 

Sachsen-Anhalt haben wir Kooperationen.  

Was ist das Besondere an der VGH? Wir sind re-

gional. Wir sind nur in Niedersachsen. Wir können 

nur Niedersachsen, und wir wollen nur Nieder-

sachsen. Wir sind nicht bundesweit tätig. 

Wir sind gemeinwohlorientiert. Wir müssen unse-

ren Gewinn nicht an Aktionäre abführen, sondern 

wir geben die Gewinne entweder direkt an die 

Kunden durch Beitragsrückerstattungen oder indi-

rekt über die VGH-Stiftung in Form von Spenden 

und Sponsoring. 



18. WP Enquetekommission „Rahmenbedingungen für das ehrenamtliche Engagement verbessern“ Seite 17 
- 30. Sitzung am 3. Dezember 2021 (öffentlich) 

Welche Versicherung sollte jeder haben? Jeder 

sollte eine private Haftpflichtversicherung haben. 

Warum? Die meisten Versicherungen decken Ihr 

Vermögen ab.  

Die private Haftpflichtversicherung geht darüber 

hinaus. Wenn Sie einen Dritten schädigen, müs-

sen Sie dafür, untechnisch gesprochen, gerade-

stehen. Unabhängig davon, wie arm oder wie 

reich Sie sind: Wenn Sie einen Schaden verursa-

chen, haften Sie nach deutschem Recht dafür. 

Das bedeutet im schlimmsten Fall - wir sehen das 

bei einigen Personenschäden -, dass das weit 

über das eigene Vermögen hinausgehen kann. 

Das bedeutet dann im schlimmsten Fall Privatin-

solvenz. Die private Haftpflichtversicherung ist 

hier der wichtigste Schutz, den jeder braucht. Da-

für kann kein Staat bzw. keine staatliche Instituti-

on Verantwortung übernehmen. 

 

Was ist im Ehrenamt versichert? Greift die Privat-

haftpflichtversicherung für das Ehrenamt? Nach 

den vom Gesamtverband empfohlenen Muster-

bedingungen ist grundsätzlich das Ehrenamt mit-

versichert. Es handelt sich um Musterbedingun-

gen, was bedeutet, dass es die Freiheit im Markt 

gibt, davon abzuweichen. Ich bitte, zu berücksich-

tigen, dass es sich dabei um eine unverbindliche 

Empfehlung handelt. 

Ist das Ehrenamt komplett und immer versichert? 

Nein! Jemand in verantwortlicher Position, also 

etwa der Vereinsvorstand oder der Kassenwart, 

soll nicht über die Privathaftpflichtversicherung 

versichert sein. Gleiches gilt für alle öffentlichen 

oder gesetzlichen Ehrenämter. Beispiele sind 

Schöffen und Gemeinderatsmitglieder. Ehrenamt-

liche, die in besonderen öffentlichen Positionen 

sind, sollen nicht über die PHV versichert sein.
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Was ist, wenn ein Ehrenamtlicher für einen Trä-

ger tätig wird - seien es die Kirche oder ein Sport-

verein, oder sei es der Staat? Dann soll die Versi-

cherung über den Träger organisiert sein. 

Wenn jemand in einem Verein in verantwortlicher 

Position tätig wird, sollte sich der Verein für diese 

Tätigkeiten versichern. 
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Warum ist das für einen Verein so wichtig? Das 

ist eine Schnittstelle, wie Sie sicherlich in den 

Diskussionen mitbekommen haben. Ein Verein 

bzw. eine Vereinigung sollte sich versichern, weil 

die Privathaftpflichtversicherung keine Deckung 

für den Fall gewährt, dass jemand z. B. die Kasse 

verwaltet und dabei fahrlässig handelt oder ein 

Vereinsvorsitzender in seiner Funktion jemanden 

schädigt. Das sind Punkte, die von der PHV aus-

genommen sind und konkret für einen Verein ab-

gesichert werden sollten. Der Verein haftet mit 

seinem gesamten Vermögen. Auch das Vereins-

haus oder die Vereinseinrichtungen stehen bei 

Drittansprüchen in Gefahr.  

Außerdem gibt es eine gesamtschuldnerische 

Haftung. Das klingt kompliziert, ist aber ganz ein-

fach. Der Geschädigte kann sich aussuchen, ge-

gen wen er vorgeht. Jemand, der durch ein Ver-

einsmitglied geschädigt wird, kann sich aussu-

chen, wo er die größten Erfolgschancen sieht; es 

beim Verein, beim Vorstand oder bei dem konkre-

ten Vereinsmitglied . 

In der Unfallversicherung gibt es ein vergleichba-

res System: gesetzliche Unfallversicherung, 

Gruppenunfallversicherung - das ist so ähnlich 

wie bei der Vereinshaftpflichtversicherung - und 

private Unfallversicherung - das ist so ähnlich wie 

bei der privaten Haftpflichtversicherung. 

 

Was ist über den Rahmenvertrag versichert? Bei 

dem Rahmenvertrag mit dem Land Niedersach-

sen geht es um einen subsidiären, also um einen 

nachrangigen, Versicherungsschutz. Eine Anmel-

dung ist nicht notwendig. Wenn es zu einem 

Schaden kommt - bei mir selber: Unfallversiche-

rung; bei einem Dritten: Haftpflichtversicherung -, 

tritt nicht das Land in die Regulierung ein, son-

dern die VGH für das Land. Neben der Schaden-

regulierung bietet sie auch Beratung und Hilfe-

stellung.
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Wann ist man versichert? Versicherungsschutz 

genießen Bürgerinnen und Bürger, die ehrenamt-

lich in Niedersachsen oder aber aus Niedersach-

sen heraus tätig sind - das ist nicht nur für Einsät-

ze in benachbarten Bundesländern, sondern auch 

für Einsätze im Ausland wichtig - und nicht an-

derweitig versichert sind.  

Unter Tagesordnungspunkt 1 ging es darum, wie 

sich Gemeinnützigkeit definiert. Im Zusammen-

hang mit dem Versicherungsschutz geht es um 

die Definition ehrenamtlicher Tätigkeit als Trennli-

nie. 

In Abstimmung mit dem Land haben wir gesagt: 

Wir brauchen einen organisatorischen Rahmen, 

wir brauchen irgendeine Art von Organisation, 

und wir brauchen irgendeine Art von - so formulie-

re ich das einmal - zeitlicher Strecke, eine auf 

Dauer ausgerichtete Tätigkeit. Abgestellt wird au-

ßerdem darauf, dass die Tätigkeit unentgeltlich 

bzw. nur gegen Aufwandsentschädigung erfolgt 

und ein Engagement für Dritte darstellt.  
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Was ist nicht versichert? Nicht versichert ist, 

wenn ich in Form einer spontanen Handlung ei-

nem Dritten z. B. beim Überqueren der Straße 

helfe. Eine solche Hilfe ist zwar ehrenhaft, das ist 

aber im Sinne des Rahmenvertrages kein Ehren-

amt, das auf Dauer und organisiert wahrgenom-

men wird. 

Ich brauche keine Vereinsstruktur, ich brauche 

keinen Vorsitzenden, und ich brauche auch keine 

Kasse. Es reicht, dass die Tätigkeit irgendwie auf 

Dauer organisiert ist. Ein Beispiel: Einwohner ei-

nes Dorfes treffen sich regelmäßig, um in ihrem 

Dorf Maßnahmen zur Verschönerung durchzufüh-

ren.  

Ein anderes Beispiel: Ich wohne in einem Haus 

und weiß, dass eine ältere Dame in diesem Haus 

nicht mehr einkaufen kann. Ich verabrede mich 

mit meinen Nachbarn, ihr regelmäßig die Einkäu-

fe abzunehmen. Auch hier liegen eine Vereinba-

rung, eine gewisse Dauer und eine gewisse Or-

ganisiertheit vor. 

Die Tätigkeit darf nicht anderweitig versichert 

sein. Es darf also keine PHV bestehen, es darf 

keine Vereinshaftpflichtversicherung und auch 

keine andere Form der Versicherung bestehen.  

Ein Beispiel aus dem vergangenen Jahr: Ein 

Rechtsanwalt, der ehrenamtlich tätig war, war ei-

gentlich perfekt abgesichert. Er lebte aber gerade 

in Scheidung, und er hatte daher keinen Schutz 

mehr über die Privathaftpflichtversicherung der 

Familie.  

Im Rahmen seiner ehrenamtlichen Tätigkeit hat er 

einen Dritten verletzt. Auch für solche Fälle ist der 

Rahmenvertrag da. Man muss sich keine Sorgen 

machen: Jetzt bin ich vielleicht gerade nicht über 

die PHV versichert und darf deshalb nicht mehr 

ehrenamtlich tätig werden. - Auf keinen Fall muss 

man sich solche Gedanken machen. Das ist ein 

Thema, bei dem wir als Schadenregulierer tätig 

werden. 
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Ich habe ein paar Beispiele mitgebracht, um auf-

zuzeigen, was ehrenamtliche Tätigkeiten sind. 

Ich hatte bereits das Beispiel genannt, dass sich 

in einer Wohnanlage Bewohner zusammen-

schließen, um für Nachbarn einkaufen zu gehen. 

Wenn ein Betrieb ehrenamtliche Tätigkeiten ein-

binden will - etwa ein Zoo, der ehrenamtliche 

Tierpfleger einbinden will, um die Tiere besser zu 

versorgen -, besteht kein Versicherungsschutz. 

Die ehrenamtlich Beschäftigten müssten vielmehr 

über eine Betriebshaftpflichtversicherung des Be-

triebes abgesichert werden 

Was ist über den Rahmenvertrag versichert? Ein 

Ehrenamtlicher schädigt in seiner ehrenamtlichen 

Tätigkeit einen Dritten. Dann sind die Schadens-

ersatzansprüche - in der Regel nach § 823 BGB: 

„Wer einem anderen vorsätzlich oder fahrlässig 

einen Schaden zufügt, ist dem anderen zum Er-

satz des Schadens verpflichtet - versichert.  

In der Realität geht es dabei überwiegend um die 

Abwehr unberechtigter Ansprüche .
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Die erste Frage ist immer: War der Ehrenamtliche 

schuld. Hatte er das wirklich zu verantworten? Es 

geht um eine Prüfung des Anspruchs, also um die 

Frage, ob überhaupt und - wenn ja - in welcher 

Höhe ein Anspruch des Dritten besteht. Ein Bei-

spiel: Ich beschädige das Handy meines Kolle-

gen. Er fand dieses Handy ganz toll und sieht den 

Neuwert, den Preis, den er vor vier Jahren mal 

gezahlt hat. Wir müssen aber nach dem Zeitwert 

schauen. Das Handy war möglicherweise nur 

noch einen Bruchteil wert. 

Es geht um die Abwehr unberechtigter Ansprüche 

und um den Ausgleich berechtigter Ansprüche.  

Eine kleine Werbeschleife für die VGH. Sie hatten 

in der Stellungnahme des GDV gesehen, dass wir 

mit der Versicherungssumme für Niedersachsen 

sehr gut aufgestellt sind. Mit 5 Millionen Euro für 

Sach- und Personenschäden sind wir auch im 

Bundesvergleich ganz vernünftig aufgestellt. 

Die Selbstbeteiligung beträgt pro Schadenfall 150 

Euro. Warum? Um nicht „die Lesebrille aus dem 

Drogeriemarkt für 2,50 Euro“ regulieren zu müs-

sen und auch um Mauscheleien zu verhindern. 

Wer hat keinen Versicherungsschutz über den 

Rahmenvertrag? Der Verein, die Organisation 

selbst hat keinen Versicherungsschutz. Das ist 

vor dem Hintergrund der gesamtschuldnerischen 

Haftung, auf die ich vorhin hingewiesen hatte, 

wichtig. Ein Dritter wird geschädigt und kann sich 

aussuchen, gegen wen er vorgeht. Wenn er sich 

den Verein oder die Organisation aussucht, sind 

diese nicht über den Rahmenvertrag versichert .
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Ein Schadenbeispiel: Bei einem Vereinsfest gibt 

jemand Spiritus direkt in die offene Flamme des 

Grills. - Das war ein konkreter Fall. - Umstehende 

Besucher des Grillfestes erleiden erhebliche Ver-

brennungen. So etwas sind schlimme Schäden. 

Nehmen wir ein nicht ganz so dramatisches Er-

eignis. Bei einem Vereinsfest wird ein Beamer 

genutzt. Ein Vereinsmitglied bekommt den Auf-

trag, das Kabel zu verlegen, und zwar so, dass 

niemand darüber stolpert. Der oder die macht das 

aber nicht, und ein Dritter stolpert über das Kabel 

und verletzt sich. 

Nun besteht die Möglichkeit - gesamtschuldneri-

sche Haftung -, dass die oder der Geschädigte, 

die Besucherin, der Besucher des Vereinsfestes, 

entweder das konkrete Mitglied des Vereins in 

Anspruch nimmt - „Du hast dieses Kabel nicht 

richtig verlegt. Ich bin darüber gestolpert. Ich 

möchte von dir meine Arztkosten, meine Hei-

lungskosten usw. erstattet bekommen“ - oder sich 

an den Vorstand des Vereins oder an den Verein 

selber wendet. 

Das einfache Mitglied des Vereins ist in der Re-

gel - nach den Musterbedingungen des GDV -, 

auch bei der VGH, über seine PHV versichert. Es 

wäre auch über eine Vereinshaftpflichtversiche-

rung versichert. Wenn beides nicht besteht, ist es 

über den Rahmenvertrag des Landes zum Eh-

renamt versichert. 

Der Vereinsvorstand wäre nicht über seine Pri-

vathaftpflichtversicherung versichert, weil dort 

verantwortliche Tätigkeit ausgenommen ist. Also: 

Vorsicht für alle verantwortlich Tätigen in Verei-

nen! 

Der Vereinsvorstand wäre über die Vereinshaft-

pflichtversicherung versichert, sofern diese be-

steht. Wenn diese nicht besteht, wäre er über den 

Rahmenvertrag versichert. 

Wenn der Geschädigte den Verein in Anspruch 

nehmen will, etwa, weil er meint, dass der Verein 

gut ausgestattet ist und genug Geld hat, träte nur 

die Vereinshaftpflichtversicherung ein. Alle ande-

ren Versicherungen gäben keinen Schutz und 

keine Deckung. 

Wir befinden uns regelmäßig im Dialog mit dem 

Land und gucken mindestens einmal im Jahr, 

welche Schäden passieren. Was ist abgedeckt 

und erfüllt den Zweck des Rahmenvertrages. Was 

ist nicht abgedeckt? Was müsste verbessert wer-

den? 

Wir haben auf der Folie aufgeführt, was wir gera-

de in diesem Jahr aktualisiert haben . 
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Natürlich kann man viel über den Personenkreis 

sprechen. Das ist ein Thema, das wir in Anfragen 

und auch in den Diskussionen mit den Ministerien 

wahrnehmen. Wer soll versichert sein? Wichtig 

ist: Je größer der Personenkreis ist, umso teurer 

wird es.  

Wenn das Land bzw. staatliche Institutionen eh-

renamtliches Engagement von sonst staatlichen 

Aufgaben auslagern - in unserem Beispiel Nach-

barschaftshilfe im Sinne der Anerkennungsver-

ordnung -, dann muss man darüber diskutieren, 

ob es sich um einen staatlichen Auftrag handelt, 

ob die Betreffenden als staatlich Beauftragte oder 

ehrenamtlich unorganisiert unterwegs sind. 

Ein weiterer Punkt, der immer wieder angespro-

chen wird, betrifft die Nutzung des eigenen Pkw. 

Jemand nutzt im Rahmen ehrenamtlichen Enga-

gements seinen eigenen Pkw, und dabei kommt 

es zu kleineren oder auch größeren Schäden an 

dem Fahrzeug. Auf jeden Fall ist die Schadenfrei-

heitsklasse betroffen. Ist das versichert oder 

nicht? 

Nach dem Rahmenvertrag ist das zurzeit ganz 

klar nicht der Fall. Das Land Brandenburg hat ei-

ne entsprechende Erweiterung des Ehrenamts-

vertrags aufgegriffen. Das muss entsprechend 

budgetiert werden, weil das etwas kostet. Das ist 

mit Blick auf die tägliche Arbeit aber eine sinnvol-

le Erweiterung des Rahmenvertrages, die ich sehr 

empfehlen würde .

Erlauben Sie mir, noch kurz etwas zum Rahmen-

vertrag Unfallversicherung zu sagen. Welche 

Summen stehen zur Verfügung? Bei Leistungsfä-

higkeitseinschränkungen/Invalidität bis zu 

175 000 Euro, im Todesfall bis zu 10 000 Euro, 

für Bergungskosten bis zu 5 000 Euro und für 

Rehabilitationsmaßnahmen bis zu 1 500 Euro. 

Das ist, was die Summen angeht, keine Deluxe-

Superausstattung, aber eine absolut vernünftige, 

gute und in den meisten Fällen absolut passende 

Ausstattung.
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Was brauchen ehrenamtlich Tätige und Vereine? 

Was müssen sie auf dem Schirm haben? Der 

Rahmenvertrag kann nicht alles abdecken, son-

dern es bedarf auch der Eigenvorsorge des Ein-

zelnen und vor allem des Vereins. 

Bei großen Veranstaltungen ist eine Veranstalter-

haftpflicht notwendig. Ehrenamtliche Tätigkeit 

reicht von Kleinstgruppen bis hin zu Vereinen in 

der Größenordnung des ADAC. Dazwischen lie-

gen Welten. 

Ein Verein mit 50 Mitgliedern, der regelmäßig ein 

Vereinsfest mit hundert Teilnehmern veranstaltet -  

alles in Ordnung! - Immer häufiger sagen aber 

Vereine: Wir brauchen Geld. Wir machen ein rie-

siges Fest und versuchen, uns über die Einnah-

men zu finanzieren. - Das sind Dinge, die oft aus 

dem Vereinsschutz herausfallen, weil das einfach 

nicht mehr passt. Wenn ein Verein mit 50 Mitglie-

dern zu einem Fest 1 000 oder 1 500 Gäste ein-

lädt, braucht er dafür eine Veranstalterhaftpflicht.

 

Eine Vermögensschadenhaftpflicht ist nicht der 

Kernpunkt der Absicherung. Kernpunkt in der 

Haftpflicht ist die Schädigung eines Dritten in 

Form von Personen- oder Sachschäden.  

Wenn Vermögensschäden verursacht werden - 

beispielsweise verlorener Gewinn oder verlorene 

Fördermittel, was im Vereinswesen sehr wichtig 

ist -, ist das nicht über den Rahmenvertrag, nicht 

über eine PHV und auch nicht über eine Vereins-

haftpflichtversicherung versichert, sondern das 

muss über eine Vermögensschadenshaftpflicht-

versicherung versichert werden, weil das ein be-

sonderes Risiko ist. Hier sehen wir die Gratwan-

derung zwischen kleinen Vereinen und wirtschaft-

lich tätigen Vereinen.  
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Wir bieten auch eine Pkw-Einsatzversicherung 

an. Der Landessportbund und andere größere 

Vereinigungen haben eine solche Versicherung. 

Ein nicht in einem großen Verband organisierter 

ehrenamtlich Tätiger hat eine solche Versiche-

rung nicht. Hier besteht eine Lücke. Da gibt es 

Bedarf. 

 

  

 

Diese folgende Folie zeigen wir immer wieder bei 

unseren Veranstaltungen. 

Wir stehen mit Rat und Tat zur Verfügung. Wenn 

es bei Fragen um die Versicherung Klärungs- und 

Informationsbedarf ergibt, kann sich jeder unter 

der E-Mail-Adresse an uns wenden. Wir versu-

chen dann, zeitnah zu klären, ob ein Schaden 

vorliegt. Im Übrigen sind auf dem Freiwilligenser-

ver alle wichtigen Informationen eingestellt. Wir 

versuchen, sie aktuell zu halten. 

Ich hätte mir nie träumen lassen, dass nach 

18 Jahren Rahmenvertrag immer noch so viele 

Fragen offen sind und noch so viel Beratungsbe-

darf besteht. Das merken wir bei jeder Veranstal-

tung, wenn wir draußen sind. 

Ich kann nur dafür werben, dass das Land vor-

sieht, jemanden hauptberuflich damit zu beschäf-

tigen, darüber aufzuklären. Versicherung ist nur 

ein kleiner Bestandteil des gesamten Feldes Eh-

renamt. Daneben gibt es weitere Themen wie Eh-
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renamtskarte und andere Themen, die die ehren-

amtlich Tätigen interessieren. 

Wir hatten seinerzeit mit dem Land vereinbart, in 

den ersten drei Jahren Informationsveranstaltun-

gen durchzuführen. Wir dachten: Das ist etwas 

Neues. Darüber müssen wir informieren. Und 

damit ist es gut. - Der Beratungsbedarf ist aber 

ungebrochen. Ich sehe die Anfragen, die wir nicht 

alle bedienen können. Das sage ich ganz ehrlich. 

Unsere Kernkompetenz ist Versicherung, nicht 

aber die Information sozusagen auf Veranstaltun-

gen in jedem Dorf.  

Es besteht ein hoher und scheinbar ungebroche-

ner Beratungsbedarf. Das Internet ist nicht alles. 

Von daher kann ich nur plädieren, zum einen zu 

überlegen, ob etwa hinsichtlich der Pkw-Einsatz-

versicherung auch vom Land Bedarf gesehen 

wird, und zum anderen in jemanden zu investie-

ren, dessen Job es ist, hauptberuflich zu informie-

ren, und zwar nicht neben vielen anderen Dingen, 

die sie oder er vielleicht noch in irgendwelchen 

Stäben macht, sondern in jemanden, der raus-

geht und in Niedersachsen informiert. Das würde 

sicherlich einen Mehrwert bringen.  

Aussprache 

Vors. Abg. Petra Tiemann (SPD): Das Land Nie-

dersachsen hat mit dem Rahmenvertrag versucht, 

das Ehrenamt subsidiär umfassend abzusichern. 

Zu Ihrer Frage, warum immer noch so viel Infor-

mation notwendig ist: Ich glaube, das hängt damit 

zusammen, dass es sich zum einen um ein 

wachsendes System handelt und zum anderen 

der ehrenamtliche Bereich von einem starken 

Wechsel geprägt ist. Nicht immer wird bei einem 

Wechsel in den Vorständen das Wissen, das dort 

angesammelt worden ist, weitergegeben. 

Abg. Jörn Schepelmann (CDU): Ganz herzlichen 

Dank für Ihren, wie ich finde, sehr gelungenen 

Vortrag, der Gelegenheit gibt, festzustellen, dass 

sich das Land gar nicht so schlecht auf den Weg 

gemacht hat, und lobend zu erwähnen, welcher 

Versicherungsschutz bereits besteht. 

Gleichwohl - auch dafür vielen Dank - haben Sie 

viele Punkte aufgezeigt, in denen wir als En-

quetekommission aktiv werden können. 

Auch ich hatte bis zum heutigen Tag die Informa-

tionen nicht in der Tiefe, in der wir sie heute erhal-

ten haben. Aufklärung ist in der Tat hier und da 

notwendig. Allerdings glaube ich, dass wir neben 

der nötigen Aufklärung auch noch viel zu tun ha-

ben, um das zu verbessern, was jetzt bereits ge-

macht wird. 

In der Präambel steht, dass es bei dem Ehren-

amtsrahmenvertrag um eine Auffanglösung geht. 

Das ist nachvollziehbar. Denn jemand, der bereits 

privat versichert ist, muss nicht noch darüber hin-

aus versichert werden. 

Allerdings kann man natürlich die Frage stellen, 

warum die bevorteilt werden, die sich nicht privat 

um einen Versicherungsschutz kümmern, und 

warum wir im Umkehrschluss diejenigen benach-

teiligen, die sich privat um einen Versicherungs-

schutz bemühen. Diese Frage kann man ja 

durchaus mal in den Raum werfen, ohne sie ab-

schließend besprechen zu wollen. 

Ich finde: Der Grundschutz ist gut. Aber darüber 

hinaus gibt es noch viel zu tun. 

Ich weiß, dass Sie heute nicht nur für die VGH 

gesprochen haben. Die VGH ist gemeinwohlori-

entiert. Das heißt, die Gewinne werden am Ende 

ausgekehrt. Eine kleine Anregung: Vielleicht keh-

ren Sie die Gewinne nicht aus, sondern verbes-

sern mit den Gewinnen, die sie jedes Jahr einfah-

ren, den Grundschutz. Davon hätten die ehren-

amtlich Tätigen in diesem Land einen direkten 

Vorteil. 

In den Anhörungen, die die Kommission durchge-

führt hat, und in den Ergebnissen der Online-

Umfrage, an der über 12 000 Personen teilge-

nommen haben, haben wir die Sorgen von Men-

schen mitbekommen, die vor der Frage standen, 

ob sie in einem Vorstand tätig werden sollen: 

„Das tue ich mir wegen der Bürokratie und der 

vielen Arbeit und auch wegen der Frage, ob ich 

überhaupt versichert bin, nicht an.“  

Die bisherigen Regelungen des Rahmenvertra-

ges klammern genau diese Personen aus. Der 

Rahmenvertrag sieht keine Vermögenshaftpflicht, 

keine Haftpflicht für Leitungsfunktionen und auch 

keine Leistungen für öffentliche Ämter vor. Schöf-

fen und auch Kommunalpolitiker sind bei dem 

Rahmenvertrag außen vor. 

Ich möchte den dringenden Appell äußern, diesen 

Personenkreis mit aufzunehmen. Wir erleben ja, 

dass zunehmend weniger Menschen bereit sind, 

in einem Vorstand tätig zu werden. Vielleicht kann 

man diese Sorgen den Menschen einfach neh-

men. 
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Ich weiß nicht, wie viel Geld das Land jedes Jahr 

für den Rahmenvertrag bereitstellt. Aber sicher-

lich wären ein paar Tausend Euro pro Jahr sehr 

gut investiert, um einen umfassenderen Versiche-

rungsschutz aufzubauen und auch diesen Perso-

nenkreis mit aufzunehmen. 

Die Veranstalterhaftpflicht ist ein ähnliches Bei-

spiel. Sie haben erwähnt, dass es riesengroße 

Vereine gibt, für die Großveranstaltungen das 

tägliche Brot darstellen und die auch über die für 

die Durchführung solcher Veranstaltungen erfor-

derlichen Strukturen verfügen. Aber wir reden 

auch über die kleinen Vereine im ganzen Land, 

die wir unterstützen wollen. Warum nehmen wir 

nicht auch eine Veranstalterhaftpflicht mit in den 

Rahmenvertrag auf? 

Meines Erachtens sollten wir den Rahmenvertrag 

deutlich ausweiten und dafür ein bisschen Geld in 

die Hand nehmen, um den vielen Ehrenamtlichen 

eine große Last abzunehmen. 

Nach Ihrem Vortrag weiß ich, dass wir da viel tun 

können. Dafür ganz herzlichen Dank. 

Abg. Rainer Fredermann (CDU): Auch von mir 

herzlichen Dank für Ihren für mich sehr interes-

santen Vortrag.  

In den Anhörungen spielte immer wieder das 

Thema „Risiken im Zusammenhang mit der Da-

tenschutz-Grundverordnung“ eine Rolle. Wir ha-

ben erfahren, dass Vorstände oder an Vor-

standsarbeit eigentlich Interessierte davor zu-

rückschrecken, sich - weiter - zu engagieren, weil 

damit für sie so viele Haftungsfragen verbunden 

sind. 

Ich denke an Abmahnungen in Fällen, in denen 

die Homepage nicht der Datenschutz-Grundver-

ordnung entspricht, oder an Fälle, in denen Mel-

dungen an das Finanzamt vergessen worden 

sind. Fällt so etwas unter „Vermögensschäden“, 

und muss das von den Vereinen extra versichert 

werden? Oder fallen Fehler im Zusammenhang 

mit der Datenschutz-Grundverordnung - unab-

hängig davon, ob den Fehler ein Vorstandsmit-

glied gemacht hat oder ein einfaches Mitglied, 

das sich bereiterklärt hatte, die Homepage zu be-

treuen - unter die Privathaftpflicht? Ich glaube, 

dass dieses Thema für viele wichtig ist. 

Abg. Rüdiger Kauroff (SPD): Auch ich bedanke 

mich für Ihren Vortrag, der mir vieles gezeigt hat, 

was mir bislang so nicht bekannt war. 

Wir haben in den vergangenen Monaten und Jah-

ren immer wieder von Übergriffen gegen Ret-

tungskräfte, Sanitätskräfte und andere ehrenamt-

lich Tätige gehört. Besteht nach dem Rahmenver-

trag die Möglichkeit, Ehrenamtlichen, die ange-

griffen werden, zu helfen, ihre Rechte durchzu-

setzen? Besteht im Zusammenhang mit dem 

Rahmenvertrag eine Art Rechtsschutzversiche-

rung? 

Sie hatten auf Fälle hingewiesen, in denen Schä-

den bei der Nutzung des privaten Kraftfahrzeuges 

im Rahmen einer ehrenamtlichen Tätigkeit ent-

stehen. Wie sieht es aus, wenn ich mit meinem 

Privat-Pkw Vereinsmitglieder transportiere, einen 

Unfall mache und keine Kfz-Insassenversiche-

rung abgeschlossen habe? 

Thomas Krueger: Im Landesverband bekommen 

wir immer wieder Anfragen zu Versicherungen. 

Durch die Veränderungen, die in den Vereinen 

ständig zu verzeichnen sind, kommen immer wie-

der diese Fragen auf. Beratung ist wirklich ganz, 

ganz wichtig. In den Verbänden sind wir immer 

wieder gefragt, den Mitgliedern Unterstützung zu 

geben. 

Ich möchte unterstützen, was Herr Schepelmann 

zur Frage der Vermögenshaftpflicht ausgeführt 

hat. Immer wieder gibt es, gerade bei der Verwal-

tung von Fördermitteln, Probleme. Ich habe mal 

einen Fall begleitet, in dem es durch einen Zah-

lendreher in der IBAN-Nummer zu einer Fehlbu-

chung gekommen ist. Es war für die Person, die 

sich ehrenamtlich in einem Vorstand engagiert 

und der dieser Fehler unterlaufen ist, schwer, den 

Betrag von 6 000 oder 7 000 Euro aus Fördermit-

teln zurückzubekommen, um ihn dann korrekt zu 

überweisen. Das war etwas kompliziert, einfach 

weil die Banken nicht mehr prüfen, ob die IBAN-

Nummer zu dem angegebenen Kontoinhaber 

passt. Es gibt keinen Abgleich mehr zwischen 

Kontoinhaber und IBAN-Nummer. 

Insofern unterstütze ich das Plädoyer, die Vermö-

genshaftpflicht noch mal in den Fokus zu neh-

men; vielleicht auch mit einer gewissen Decke-

lung. Das wäre auf jeden Fall sinnvoll.  

André Kwiatkowski: Ich möchte einige Anmer-

kungen aus der Sicht eines großen Verbandes 

machen. Herr Dr. Klöber hat es angesprochen: 

Die großen Verbände müssen für ihre Mitglieder, 

gerade was den Versicherungsschutz anbelangt, 

Sorge tragen. Deswegen auch von mir Unterstüt-

zung in diese Richtung. 
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Der Landessportbund tut dies für seine Vereine 

und die Mitglieder in den Vereinen. Im letzten 

Jahr haben wir unseren Versicherungsschutz 

sehr umfassend über einen Sportversicherungs-

vertrag genau um die Punkte, die hier angespro-

chen worden sind, erweitert. Dabei geht es nicht 

nur um Unfall- und Haftpflichtversicherung, son-

dern natürlich auch um Umwelthaftpflicht- und 

Vermögenshaftpflichtversicherung, um eine D&O-

Versicherung und auch um eine Vertrauens-

schadenhaftpflichtversicherung. Auch eine Recht-

schutzversicherung ist mit enthalten. 

Ich erwähne das deshalb, weil sich unsere Kom-

mission damit beschäftigt, die Rahmenbedingun-

gen für das ehrenamtliche Engagement zu ver-

bessern. Wir haben bei unseren Mitgliedern fest-

gestellt, dass insbesondere der Bereich des 

Rechtsschutzes und der D&O ein großes Hemm-

nis darstellt, Vorstandstätigkeiten zu übernehmen. 

Dies gilt insbesondere auch für junge Menschen. 

Das halte ich für einen wichtigen Punkt. Ich möch-

te das, was Herr Schepelmann ausdrücklich be-

tont hat, unterstützen. Das ist ein sehr wichtiger 

Faktor für die Stärkung des Ehrenamts. 

Des Weiteren haben Sie, Herr Dr. Klöber - dafür 

ganz herzlichen Dank -, die Beratung angespro-

chen. Das ist auch unsere Erfahrung. Seit fast 15 

Jahren gibt es beim Landessportbund eine 

hauptamtliche Kraft, die nur zum Versicherungs-

schutz - auch Unfall und alles, was damit zusam-

menhängt - für die Vereinsmitglieder berät, und 

zwar durchgängig im Hauptamt. 

Die Wortbeiträge in der Kommission haben ge-

zeigt, dass immer noch eine große Unkenntnis 

über den Versicherungsschutz besteht. 

Dr. Wolfram Klöber: Vielen Dank für die Rück-

meldungen. 

Ich habe in meinem Vortrag die Folien genau zu 

den Themen ausgespart, die Sie jetzt angespro-

chen haben. 

Die Präsentation enthält eine Folie zum Rechts-

schutz und eine Folie zur D&O-Versicherung. 

Natürlich macht es hochgradig Sinn, neu ehren-

amtliche Tätige von der Sorge zu entlasten, in-

wieweit sie in einem Grundschutz versichert sind. 

Der Vereinsvorstand ist nach dem Ehrenamts-

rahmenvertrag grundsätzlich mitversichert, wenn 

er Sachschäden oder Personenschäden verur-

sacht. Das gilt aber nicht für Vermögensschäden. 

Als ich Vorstand eines Vereins wurde, war ich, 

auch wenn ich aus der Versicherungswirtschaft 

komme, total begeistert, dass ich mich darum 

nicht kümmern musste, weil der übergeordnete 

Verband nicht nur eine Vereinshaftpflichtversiche-

rung, sondern auch eine D&O-Versicherung und 

eine Vermögensschadenhaftversicherung abge-

schlossen hat. 

Vermögensschadenhaftversicherung und Recht-

schutzversicherung sind absolut sinnvolle Aspek-

te. Immer mehr geht es um finanzielle Dinge: Es 

geht um Fördergelder, um die Durchsetzung von 

Rechtspositionen. Wenn ich einen Dritten schädi-

ge, übernimmt der Haftpflichtversicherer auch die 

Abwehr der Ansprüche und vertritt meine Rechts-

position. Wenn ich aber selber geschädigt werde 

oder aber permanent beschimpft werde, wäre ei-

ne Rechtsschutzversicherung absolut sinnvoll. 

Solche Erweiterungen sind sinnvoll. Ich kann nur 

dafür plädieren. Sie hatten eingangs den Wider-

spruch aufgezeigt: Wieso schützen wir diejenigen, 

die sich nicht selbst versichern, obwohl sie sich 

versichern könnten? Wenn Ehrenamtliche ver-

antwortliche Tätigkeit wahrnehmen, haben sie ei-

gentlich schon genug zu tun. Viele müssen über-

haupt erst einmal motiviert werden, eine solche 

Tätigkeit zu übernehmen. Wäre es dann nicht ei-

ne tolle Unterstützung, ihnen - seitens des Lan-

des  - zu sagen: Wir halten euch den Rücken frei. 

Jede Erweiterung um einen Personenkreis und 

um ein Produkt - sei es eine D&O-Versicherung, 

hochgradig sinnvoll; sei es eine Vermögensscha-

denshaftpflichtversicherung, hochgradig sinnvoll; 

sei es eine Rechtsschutzversicherung, hochgra-

dig sinnvoll - kostet das Land Geld. 

Insofern wäre es, wie bereits gesagt wurde, sinn-

voll, über eine Deckelung, also über eine Begren-

zung nach oben, nachzudenken, damit nicht un-

bedingt die großen wirtschaftlich tätigen Vereine 

davon in vollem Umfang profitieren, sondern eher 

die kleinen Vereine und die vielleicht nicht organi-

sierten Vereinigungen gut abgesichert sind. Man 

muss auch immer über eine Selbstbeteiligung 

nachdenken, damit die Dinge hygienisch sauber 

und kalkulierbar bleiben. 

Zu der Frage von Herrn Fredermann zur Daten-

schutz-Grundverordnung. Für den Rahmenver-

trag mit dem Land Niedersachsen haben wir das 

aufgenommen. Ich muss allerdings ein wenig dif-

ferenzieren. Die Datenschutz-Grundverordnung 

sieht auch vor, dass Strafen verhängt werden. 
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Strafen sind schwer versicherbar. Denn „Strafen“ 

hat etwas mit „Bestrafung“, nicht aber mit dem 

Ausgleich von Ansprüchen zu tun. Aber den Fall, 

dass durch einen Datenschutzverstoß ein Dritter 

geschädigt wird, haben wir mit in den Rahmen-

vertrag aufgenommen. 

Was bedeutet das? Ein Verein ist bei irgendeiner 

Versicherung versichert. Bei dieser Versicherung 

gibt es aber noch keine Erweiterung um die Da-

tenschutzklausel. Dann sind der Verein und die 

einzelnen Personen bei dieser Versicherung nicht 

versichert, und deshalb würde der Rahmenver-

trag einsteigen, und wir würden aus dem Rah-

menvertrag leisten, soweit es nicht um Strafen 

geht. 

Zur Rechtsschutzversicherung hatte ich bereits 

gesagt, dass ich sie vor dem Hintergrund dessen, 

was wir gerade aktuell erleben, außerordentlich 

sinnvoll finde. Wir sehen, dass sich das ehren-

amtliche Engagement immer wandelt. Das finde 

ich das Spannende bei diesem Thema. Es gibt 

Vereinsstrukturen, die bleiben. Aber wir haben 

massive gesellschaftliche Veränderungen. Wir 

haben bei dem Thema „Flüchtlinge“ gesehen, wie 

viele Anfragen auf einmal kamen. Wir sehen jetzt 

ganz aktuell unter dem Stichwort - so formuliere 

ich das mal -„Verrohung der Gesellschaft“, was 

viele ehrenamtlich Tätige und auch Staatsdiener 

aushalten müssen. In diesem Zusammenhang ist 

das Thema Rechtsschutz hochgradig sinnvoll. 

Die Pkw-Nutzung ist nicht versichert, und eine 

Kfz-Insassenversicherung ist ebenfalls nicht ent-

halten. 

Vors. Abg. Petra Tiemann (SPD): Können Sie 

einschätzen, in wie vielen Fällen der Rahmenver-

trag pro Jahr in etwa eintreten muss? 

Über welche finanzielle Größenordnung reden 

wir, wenn wir über eine Erweiterung des Leis-

tungsspektrums sprechen? Ich bin keine Haushäl-

terin. Aber natürlich spielt es für uns, wenn wir als 

Kommission einen Appell oder eine Anregung in 

den Abschlussbericht aufnehmen wollen, eine 

Rolle, ob das realistisch oder unrealistisch ist. 

Herr Kwiatkowski hat für den Landessportbund 

beschrieben, dass dort Beratungen durchgeführt 

werden. Ein Wechsel, wie Sie ihn zum Schluss Ih-

rer Ausführungen beschrieben haben, findet tat-

sächlich statt. Wenn ein Verein weitere Aspekte 

versichern möchte, gibt es dann Angebote von al-

len Versicherern? Kann ich mich damit an jedwe-

des Versicherungsunternehmen wenden? 

Was kostet es größenordnungsmäßig die Verei-

ne, wenn ein Veranstaltungsformat versichert 

werden soll? 

Dr. Wolfram Klöber: Jedes Jahr gibt es etwa 40 

bis 80 konkrete Fälle, in denen wir regulieren. 

Daneben gibt es wesentlich mehr Fälle - die Zahl 

kann ich Ihnen aber jetzt leider nicht nennen -, in 

denen wir in die Abwehr von Ansprüchen gehen. 

Zum Haftpflichtanspruch gehört auch, ungerecht-

fertigte Ansprüche abzuwehren. Dazu habe ich im 

Moment aber keine konkreten Zahlen. 

Die Zahl der Fälle, in denen wir regulieren, be-

wegt sich pro Jahr bei 20, 40 oder 60 Fällen, je 

nachdem, welche „Konjunktur“ gerade im Ehren-

amt herrscht. Wenn eine ehrenamtliche Tätigkeit 

vor allem aus bestehenden Strukturen, d. h. aus 

überwiegend organisierten Vereinen, erfolgt, ist 

das in der Regel über deren Versicherung abge-

deckt. 

Im Zusammenhang mit der Flüchtlingskrise - oder 

wie immer man das nennen möchte - wurde ganz 

viel spontan organisiert und ganz viel aus dem 

Stand heraus gemacht. Ganz viel wurde nicht in 

bestehenden Vereinsstrukturen gemacht. Damals 

gab es eine Explosion an Fällen. Das ist immer 

eine Wellenbewegung. 

Bei der Beantwortung Ihrer Frage nach dem 

Budget muss ich aufpassen, dass ich mich nicht 

aus vergaberechtlichen Gründen disqualifiziere. 

Aber ich kann darauf verweisen, dass das Land 

Brandenburg das Thema Pkw-Einsatzversiche-

rung aufgegriffen und eine solche Versicherung in 

den Rahmenvertrag integriert hat und dafür ein 

Budget von, so glaube ich, 25 000 Euro bereitge-

stellt hat. 

Bei anderen Themen wie der Vermögensscha-

denhaftpflicht müsste man ganz klar darüber re-

den, ob man „von ganz wenig bis ganz viel“ 

möchte, oder ob man sozusagen die kleinen För-

deranträge - ich sage mal „5 000 Euro“ - versi-

chern möchte. Auch dann ist man sicherlich 

schnell im sechsstelligen Bereich. Wenn man 

darüber hinausgehen will, kann das schnell mehr 

werden. Es geht um finanzielle Schäden, die sich 

viel schneller ereignen können als etwa ein Per-

sonenschaden. Das ist für einen Versicherer eine 

ganz andere Kalkulationsgrundlage. 
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In der Vereinshaftpflichtversicherung sind in der 

Regel - ich spreche für den Gesamtverband - ver-

einstypische Veranstaltungen mitversichert. Das 

gilt für unser Haus und auch für die meisten ande-

ren Versicherer. 

Wenn ein kleiner Verein regelmäßig ein Vereins-

fest veranstaltet, ist das versichert. Dafür braucht 

er keine separate Veranstalterhaftpflichtversiche-

rung. Wenn aber der kleine Verein ein großes 

Fest machen will, um viel Geld zu bekommen, ist 

das in der Regel nicht versichert. 

Man müsste prüfen, um welche Art von Veranstal-

tung es sich handelt. Das richtet sich nach der 

Zahl der teilnehmenden Personen und reicht von 

100 Euro bis hin zu mehreren Tausend Euro für 

eine Veranstaltung wie etwa die Loveparade. 

Sie haben gefragt, ob das alles mitversichert ist. 

Nach den Grundzügen, die ich Ihnen gezeigt ha-

be - das sind die unverbindlichen Empfehlungen 

des Gesamtverbandes -, sollte dies bei 80 % des 

Marktes so sein. Aber das ist keine Garantie. Wir 

haben einen freien Markt. In Deutschland gibt es 

über hundert Versicherer.  

Das ist immer auch eine Frage der Aktualität. Ei-

ne Deckung zum Thema Datenschutz-Grund-

verordnung werden Sie zurzeit bei den wenigsten 

Versicherern finden. Deshalb haben wir dem 

Land geraten, das mit aufzunehmen. Vielleicht ist 

der Markt in fünf oder zehn Jahren so weit, dass 

das dann kein Problem mehr ist. Aber zurzeit ist 

das nicht der Fall. 

Wir haben beim Gesamtverband die Klausel ent-

wickelt und empfohlen. Ich weiß, wie lange es 

dauert, bis sich so etwas Neues durchsetzt. 

Der letzte Punkt ist die hauptamtliche Hinterle-

gung des Beratungsbedarfs. Wechsel in den Vor-

ständen, Neuerungen in der Rechtsprechung, 

Neuerungen im Steuerrecht: Es macht hochgra-

dig Sinn, jemanden nicht im Nebenamt, sondern 

im Hauptamt damit zu beauftragen, rauszugehen 

und aktiv zu informieren. Ehrenamtliche Tätigkeit 

wird auch in kleinen Strukturen geleistet. Die gro-

ßen Verbände können das selber abdecken. Aber 

eine Vielzahl ist nicht so organisiert wie etwa der 

Landessportbund. Da bedarf es wirklich der Un-

terstützung. Das ist zumindest meine feste Über-

zeugung. 

Vors. Abg. Petra Tiemann (SPD): Ich darf mich 

im Namen der Kommission bei Ihnen bedanken. 

Zumindest was mich betrifft - ich schaue einmal in 

die Gesichter der Kommissionsmitglieder -, wird 

es eine Konzentration auf einige Punkte geben 

müssen, die wir in den Abschlussbericht aufneh-

men. 

Angesichts der Vielzahl der Vereine und Ehren-

amtlichen in Niedersachsen hätte ich angenom-

men, dass der Rahmenvertrag häufiger in An-

spruch genommen wird als 40 bis 50 Mal im Jahr. 

Es handelt sich um ein wellenförmiges Gesche-

hen. Auch für Entwicklungen wie seinerzeit im 

Zusammenhang mit dem Zustrom Schutzsuchen-

der nach Niedersachsen, als sich Ehrenamtliche 

ganz besonders engagiert haben, die nicht, auch 

nicht in Vereinen, organisiert waren, stellt der 

Rahmenvertrag eine gute Absicherung der Eh-

renamtlichen, die tätig werden, dar. 

Sollten bis zur Fertigstellung des Abschlussbe-

richts noch die eine oder andere Frage auftau-

chen, dürfen wir uns sicherlich gern wieder an Sie 

wenden. 

Dr. Wolfram Klöber: Sehr gerne. 

*** 
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Tagesordnungspunkt 3: 

Unterrichtung durch die Landesregierung 

über die neue Richtlinie zur Förderung der 

Freiwilligenagenturen 

 

Unterrichtung 

MR Kemeter (MS) wies einleitend darauf hin, 

dass das Sozialministerium bereits in der Vorla-

ge 34 vom 21. Januar darauf hingewiesen hatte, 

dass die geltende Förderrichtlinie überarbeitet 

werde.  

Die bisher geltende Richtlinie über die Gewäh-

rung von Zuwendungen zur Förderung von Frei-

willigenagenturen von 2017 sei bis Ende des letz-

ten Jahres gültig gewesen noch in diesem Jahr 

angewendet worden. 

Mit Erlass des Sozialministeriums vom 10. No-

vember 2021 seien die „Richtlinien über die Ge-

währung von Zuwendungen zur Förderung von 

Maßnahmen im Bereich des bürgerschaftlichen 

Engagements“ erlassen worden. Veröffentlicht 

worden sei dieser Erlass im Ministerialrat vom 

24. November 2021, und er sei auch an diesem 

Tag in Kraft getreten. 

Die bisherige Richtlinie habe ausschließlich die 

Förderung von Freiwilligenagenturen betroffen. 

Die LAGFA, die Freiwilligenakademie und auch 

die Qualifizierung der Engagementlotsinnen und 

Engagementlotsen sowie Integrationslotsinnen 

und Integrationslotsen seien anderweitig geför-

dert worden. Für die Förderung der Integrations-

lotsinnen und Integrationslotsen habe eine eigene 

Richtlinie gegolten, die dann Ende 2020 außer 

Kraft getreten sei.  

Die Förderung der genannten Bereiche sei in ei-

ner Richtlinie zusammengefasst worden. Erklär-

tes Ziel der Zusammenführung sei es, die ver-

schiedenen Förderbereiche aus einer För der-

quelle zu finanzieren und das Bewusstsein zu un-

terstützen, dass diese Bereiche zusammengehör-

ten. 

Die Höhe der insgesamt zur Verfügung stehen-

den Mittel sei unverändert geblieben. 

Als wesentliche Änderung sei hervorzuheben, 

dass Antragsteller ab sofort als fiktive Ausgabe 

auch den Einsatz von freiwilligen unentgeltlichen 

Maßnahmen von Engagierten bis zu einer Höhe 

von 15 Euro pro Stunde und bis zu 10 % der zu-

wendungsfähigen Gesamtausgaben geltend ma-

chen könnten. 

Die Eigenmittel, die eingebracht werden müssten, 

könnten damit zu einem gewissen Anteil durch 

die Kapitalisierung von Stunden nachgewiesen 

werden. Eine solche Möglichkeit lasse die Lan-

deshaushaltsordnung bereits seit geraumer Zeit 

zu. Allerdings sei dies bislang relativ selten um-

gesetzt worden. Das Sozialministerium sehe die-

se Möglichkeit als wesentlichen Faktor, um das 

Engagement Ehrenamtlicher etwas mehr zur Gel-

tung zu bringen. 

Die Förderung betrage pro Freiwilligenagentur 

weiterhin bis zu 25 000 Euro. Die Zuwendungen 

für neue Freiwilligenagenturen könnten für zwei 

Jahre bis zu 80 % der zuwendungsfähigen Ge-

samtausgaben betragen. Danach seien dies 

70 %.  

Die Freiwilligenagenturen müssten ein Qualitäts-

managementverfahren durchführen bzw. durch-

laufen, das mit dem Sozialministerium abzuspre-

chen sei. Hierfür stehe ein gut geeignetes modu-

liertes Verfahren der LAGFA zur Verfügung, es 

könnten aber auch andere Qualitätsmanage-

mentverfahren angewendet werden, wie z. B. der 

BAGFA, der Paritäten u. ä. Das Sozialministerium 

wolle damit sicherstellen, dass die Freiwilligen-

agenturen nach jeweils ähnlichen Kriterien arbei-

teten. Dieser Ansatz sei inhaltlich fokussiert und 

vor allem auch kundenorientiert. 

Die Agenturen müssten eine gewisse Präsenz-

möglichkeit aufweisen, dürften also nicht aus-

schließlich digital oder telefonisch tätig werden. 

Das Sozialministerium wolle in gewissem Maße 

die Möglichkeit zur persönlichen Kontaktaufnah-

me sicherstellen. Dass dies in Coronazeiten ge-

gebenenfalls nicht möglich sei, sei klar. 

Die Freiwilligenagenturen, die LAGFA und die 

Freiwilligenakademie müssten entscheidende 

Schritte zur Digitalisierung ihrer Tätigkeit voran-

treiben, und hätten dafür eine Frist bis Ende 

2023. 

Die Zuwendungen würden bei den Freiwilligen-

agenturen im Rahmen der Anteilfinanzierung - 

nicht mehr als Festbetragsfinanzierung - und bei 

der LAGFA und der Freiwilligenakademie im 

Rahmen der Fehlbedarfsfinanzierung gewährt. 

Die Engagementlotsinnen und Engagementlotsen 

sowie die Integrationslotsinnen und Integrations-
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lotsen würden in die Arbeit der Freiwilligenagentu-

ren eingebunden, soweit dies möglich sei. Für die 

Integrationslotsinnen und Integrationslotsen seien 

bislang die Koordinierungsstellen für das Integra-

tionswesen auf Kreisebene zuständig gewesen. 

Dies werde nun auf die örtliche Ebene verlagert, 

da hier ganz andere Voraussetzungen bestün-

den, was die Kenntnisse, die Kontakte und die 

Vernetzung vor Ort angehe. 

Die Aufgabenübertragung sei bereits im Laufe 

dieses Jahres erfolgt und habe reibungslos ge-

klappt. 

Die Freiwilligenakademie sei jetzt auch für die 

Ausbildung und Weiterbildung der Integrationslot-

sinnen und -lotsen zuständig. Das bedeute aber 

nicht, dass „mit Gewalt“ bisherige Zuständigkeiten 

aufgelöst werden sollten. 

Vom 1. Januar 2023 an sei eine gewisse Decke-

lung vorgesehen. Das Ziel bestehe darin, lan-

desweit zu fördern. In einigen Landkreisen wür-

den Freiwilligenagenturen derzeit in starkem Maß 

durch das Land gefördert. Im Interesse einer ge-

wissen Einheitlichkeit sei ein Schlüssel entwickelt 

worden, der auf die Einwohnerzahl und die Flä-

che der Landkreise abstelle. Dieser Schlüssel tre-

te aber erst zum 1. Januar 2023 in Kraft, um den 

Kommunen Gelegenheit zu geben, nachzusteu-

ern. 

Das Ministerium werde der Enquetekommission 

die entsprechenden Informationen auch noch 

schriftlich zur Verfügung stellen. Beigefügt werde 

eine Synopse, in der deutlich nachlesbar darge-

stellt werde, welche Änderungen die neue Richtli-

nie gegenüber der alten Richtlinie enthalte.1 

Aussprache 

Vors. Abg. Petra Tiemann (SPD) merkte an, die 

Erweiterung der Zuständigkeiten der Freiwilligen-

agenturen um einige Punkte sei vor Ort in der 

Regel positiv aufgenommen worden. 

Abg. Volker Bajus (GRÜNE) wies darauf hin, 

dass die Änderung der Richtlinien bereits Thema 

im Zusammenhang mit der Anhörung der LAGFA 

gewesen sei. Seines Erachtens, so der Abgeord-

nete, sollten die kritischen Punkte durchaus noch 

einmal aufgerufen werden. 

                                                
 
1 Die Informationen sind als Vorlage 86 zu Drs. 

18/6898 verteilt worden. 

Dass der Aufgabenhorizont der Richtlinie erwei-

tert worden sei, so der Abgeordnete, sei, wenn 

dies richtig beurteile, nicht zwingend mit einer Er-

weiterung der Fördererkulisse verbunden. Wenn 

der Fördertopf gleichbleibe, aber die Zahl der zu 

fördernden Aufgaben steige, entstünden Konkur-

renzprobleme. Ein grundsätzliches Problem be-

stehe ohnehin darin, dass der maximale Zuwen-

dungsbetrag recht knapp bemessen sei. 

Wenn die Förderung jeweils immer nur für ein 

Jahr gewährt werde, stelle dies ein Problem nicht 

nur mit Blick auf den bürokratischen Aufwand dar, 

sondern auch hinsichtlich der Beschäftigung von 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. 

Im Landkreis Osnabrück gebe es mehr Freiwilli-

genagenturen, als dem künftig vorgesehenen 

Schlüssel entspräche. Ihm stelle sich die Frage, 

so der Abgeordnete, ob es angesichts des Um-

standes, dass ein starkes Engagement in der Flä-

che erwünscht sei, tatsächlich sinnvoll sei, eine 

Deckelung vorzunehmen. Nach seinem Eindruck 

sei die regionale Begrenzung der Anzahl von för-

derfähigen Freiwilligenagenturen darauf zurück-

zuführen, dass die Mittel selbst begrenzt seien. 

Dass Zuwendungen für neu gegründete Freiwilli-

genagenturen für zwei Jahre bis zu 80 % und da-

nach dann 70 % der zuwendungsfähigen Ge-

samtausgaben betrügen, halte er für ein Instru-

ment, das geeignet sei, kommunale Anreize zu 

setzen. 

MR Kemeter (MS) antwortete, die Einschätzung, 

dass die Aufgabenbereiche ausführlicher gewor-

den seien, teile er nicht unmittelbar - mit der Ein-

schränkung, dass Digitalisierung als neue Aufga-

be hinzugekommen sei. Allerdings sei diese Auf-

gabe als solche nicht unbedingt kostenträchtig, 

sondern erfordere in erster Linie Zeit. Das Minis-

terium gehe davon aus, dass der Zeitaufwand, 

der zunächst für die Implementierung erforderlich 

sei, später, da dann manches schneller erledigt 

werden könne, aufgefangen werden könne. 

Die Einbindung der Engagementlotsinnen und 

-lotsen sowie der Integrationlotsinnen und -lotsen 

sei nicht verpflichtend. Auch ohne Einbindung sei 

eine Förderung möglich. Das Ministerium wolle 

diese Aufgabe in das Regelsystem bringen, aber 

ihm sei bewusst, dass eine Einbindung nicht 

überall möglich sei, zumal es auch nicht überall 

Integrationslotsinnen und Integrationslotsen gebe.  
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Dem Ministerium sei das Problem der Jährlichkeit 

bewusst. Es sei jedoch an die Rahmenvorgaben 

gebunden, und danach gelte die Jährlichkeit, es 

sei denn, es gehe um institutionelle Förderung. 

Eine Begrenzung der Anzahl der zu fördernden 

Freiwilligenagenturen gehe im Ergebnis nicht zu-

lasten des ländlichen Raums. In den kreisfreien 

Städten, der Landeshauptstadt Hannover und der 

Stadt Göttingen könne je eine Freiwilligenagentur 

gefördert werden. Hier ändere sich gegenüber 

dem bisherigen Stand nichts. Das Ministerium 

wolle nicht, dass in einer Region sehr viele Frei-

willigenagenturen gefördert würden mit dem Er-

gebnis, dass in anderen Regionen dann nicht 

mehr gefördert werden könne. Mit den genannten 

Kriterien würden Spielräume eröffnet, in anderen 

ländlichen Räumen Freiwilligenagenturen zu för-

dern. 

Das Ministerium habe sich in engem Kontakt mit 

dem Landkreis Osnabrück und der LAGFA be-

funden. Im Landkreis Osnabrück stelle sich die 

Frage, wie der Landkreis, der seinerseits recht 

stark in die Förderung eingetreten sei, das Ganze 

aufgreife. Das Ministerium habe bewusst Wert da-

rauf gelegt, dass diese Regelung erst ein Jahr 

später als die Richtlinie im Übrigen in Kraft trete, 

um niemanden zu überfordern und damit in den 

betroffenen Regionen - betroffen sein insgesamt 

vier oder fünf Landkreise - reagiert werden könne. 

In der Tat gehe es bei der Regelung, wonach bei 

Neugründungen zwei Jahre lang Zuwendungen in 

Höhe von 80 % gewährt werden könnten, darum, 

die Kommunen etwas stärker ins Boot zu holen. 

Die Kommunen sollten die Förderung der Freiwil-

ligenagenturen eigentlich als Aufgabe des eige-

nen Wirkungskreises sehen und sich hier eigent-

lich stärker engagieren. Das Land wolle unterstüt-

zend tätig werden und fördere dabei prozentual 

recht stark. 

Der Gesamttopf an zur Verfügung stehenden Mit-

teln werde dabei etwas größer. 

Vors. Abg. Petra Tiemann (SPD) kam darauf zu 

sprechen dass, wie sie sagte, den Ausführungen 

des Ministerialvertreters zufolge die Integrations-

lotsinnen unter -lotsinnen von der LAGFA fortge-

bildet werden sollten. Die Abgeordnete warf die 

Frage auf, ob dies bedeute, dass eine Fortbildung 

außerhalb der LAGFA nicht mehr förderfähig wä-

re. 

Wie der Vertreter der Fraktion der Grünen bereits 

dargestellt habe, stelle der Übergangszeitraum 

zwischen Ablauf eines Bewilligungszeitraums und 

einer erneuten Förderung ein Problem mit Blick 

auf die Beschäftigten dar, für die sich immer wie-

der Phasen der Unsicherheit ergäben. Die Abge-

ordnete wollte wissen, ob das Ministerium ver-

sucht habe, sich bei der Erarbeitung der neuen 

Richtlinie dieser Problemstelle anzunehmen. 

Abg. Volker Bajus (GRÜNE) bat um nähere Er-

läuterungen zu der Aussage des Ministerialvertre-

ters, dass der Gesamttopf der an zur Verfügung 

stehenden Mittel größer werde. Er gab zu beden-

ken, dass der vorgesehene Haushaltsansatz ge-

ringer sei als das Ist 2019. 

Im Grunde, so der Abgeordnete weiter, ergebe 

sich ein Teufelskreislauf. Auf der einen Seite wer-

de Bürokratieabbau gefordert, auf der anderen 

Seite werde aber aus Gründen der Sparsamkeit 

der bürokratische Aufwand erhöht und nicht vom 

Jährlichkeitsprinzip Abstand genommen. Aus sei-

ner Sicht müsse dies unbedingt mit den Haus-

haltspolitikern erörtert werden. Bürokratie bedeute 

im Ergebnis, dass Ressourcen verschwendet 

würden. Wenn jedes Jahr ein neuer Förderantrag 

gestellt werden müsse, obwohl eigentlich klar sei, 

dass am Ende doch weiter gefördert werde, und 

sich dann auch noch deshalb Unsicherheiten für 

das Personal ergäben, sei damit niemandem ge-

holfen und auch kein einziger Cent eingespart. 

MR Kemeter (MS) antwortete, dass der Haus-

haltsansatz beim Land unverändert bleibe. Wenn 

jedoch nicht mehr 80 %, sondern 70 % gefördert 

und im Übrigen eine Mitfinanzierung seitens der 

Kommunen einbezogen werde, werde damit das 

Volumen der vor Ort zur Verfügung stehenden 

Mittel erhöht. Damit werde mit dem gleichen Vo-

lumen an Landesmitteln ein insgesamt höheres 

Mittelvolumen generiert, das für die Freiwilligen-

agenturen zur Verfügung stehe. 

Was das Prinzip der Jährlichkeit angehe, wisse 

das Ministerium um die Problematik. Allerdings 

gehe es hier um den Bereich der Projektförde-

rung, und das Ministerium sei nun einmal an die 

Vorgaben gebunden.  

Die Mittel stünden immer erst mit dem Beschluss 

des Landtages über den Haushaltsplanentwurf 

zur Verfügung. Früher habe es noch bis in den 

Mai hinein gedauert, bis die Mittel dann zugewie-

sen worden seien. Durch die Digitalisierung habe 

sich dies stark verkürzt. Vor Ort helfe auch dies 
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allerdings nicht wirklich, wenn die Mittel nicht be-

reits zum 1. Januar zur Verfügung stünden. 

Hierbei gehe es um Strukturfragen, die nicht das 

Sozialministerium durch eine Einzelrichtlinie än-

dern könne. 

Was die Förderfähigkeit der Ausbildung von In-

tegrationslotsinnen und -lotsen angehe, sei mög-

licherweise ein Missverständnis entstanden. Nicht 

die LAGFA, sondern die Freiwilligenakademie sei 

nun zuständig für die Qualifizierung und Weiter-

bildung der Integrationslotsinnen und -lotsen. 

Dorthin flössen von daher auch die Fördermittel. 

Sofern andere Verbände eine Ausbildung oder 

Weiterbildung anbieten wollten, müssten sie sich 

mit der Freiwilligenakademie ins Benehmen set-

zen. Dies bedeute aber nicht, dass eine Aus- und 

Weiterbildung außerhalb der Freiwilligenakade-

mie nicht möglich wäre. 

* 

MR Kemeter wies sodann darauf hin, dass der 

Freiwilligenserver - und auch der Seniorenserver - 

einen Relaunch erfahren hätten. Der Freiwilligen-

server sei moderner und auch barrierefrei gestal-

tet worden. Nach wie vor handele es sich um eine 

Servicestelle. Allerdings sei die Beantragung des 

Kompetenznachweises nicht mehr nur auf Papier 

oder per Fax, sondern auch digital direkt auf dem 

Freiwilligenserver möglich. 

*** 
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Tagesordnungspunkt 4: 

Verschiedenes 

Die Kommission erörterte die Terminplanung für 

die kommende Woche. 

 

*** 




